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Begriffserklärungen

Abschreibungen: Aufwand der Laufenden Rechnung, 

welcher die Wertverminderung der Vermögenswerte erfasst.

Aufwandüberschuss (Defi zit): Bezeichnung des Ergebnisses 

der Laufenden Rechnung: Ist der Aufwand der Laufenden Rechnung 

höher als die Erträge, entsteht ein Aufwandüberschuss (Defi zit).

Bruttoschulden: Die Bruttoschulden umfassen die laufenden Verpfl ich-

tungen, die mittel- und langfristigen Schulden sowie die Rückstellungen.

Ertragsüberschuss (Gewinn): Bezeichnung des Ergebnisses 

der Laufenden Rechnung: Sind die Erträge höher als der Aufwand, 

wird ein Ertragsüberschuss erzielt (Gewinn).

Finanzierungsüberschuss: Ist die Selbstfi nanzierung höher 

als die Investitionen, entsteht ein Finanzierungsüberschuss; 

der Kanton kann Schulden abbauen.

Finanzierungsfehlbetrag: Ist die Selbstfi nanzierung kleiner 

als die Investitionen, entsteht ein Finanzierungsfehlbetrag; 

die eigenen Mittel reichen zur Finanzierung der Investitionen nicht aus, 

der Kanton muss sich neu verschulden.

Investitionsrechnung: Die Investitionsrechnung umfasst die Ausgaben 

für Vermögenswerte, welche mehrjährig nutzbar sind und der Erfüllung 

öffentlicher Aufgaben dienen (Strassen, Liegenschaften) mit 

den entsprechenden Einnahmen (z. B. Bundesbeiträge an Investitionen).

Laufende Rechnung: Die Laufende Rechnung umfasst den laufenden 

Aufwand (Personalaufwand, Sachaufwand, Passivzinsen, Beiträge 

an Dritte usw.) sowie die laufenden Erträge (Steuern, Gebühren usw.).

Nettoinvestitionen (Investitionen): Ausgaben minus Einnahmen 

der Investitionsrechnung.

Schuldenquote: Die Schuldenquote weist die Bruttoschulden 

in Prozenten des kantonalen jährlichen Volkseinkommens aus.

Selbstfi nanzierung (eigene Mittel): Das Ergebnis der Laufenden 

Rechnung plus die Abschreibungen stellt die Selbstfi nanzierung dar. 

Es handelt sich dabei um die eigenen Mittel, welche zur Finanzierung 

neuer Investitionen oder den Schuldenabbau eingesetzt werden können.

Selbstfi nanzierungsgrad: Wird die Selbstfi nanzierung ins Verhältnis 

zu den Investitionen gesetzt, ergibt sich der Selbstfi nanzierungsgrad. 

Liegt dieser unter 100 Prozent, müssen Investitionen teilweise fremd, 

d. h. über eine Neuverschuldung fi nanziert werden. Bei einem Selbst-

fi nanzierungsgrad über 100 Prozent können Schulden abgebaut werden.
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Darüber wird abgestimmt

Die Stimmberechtigten entscheiden 
über die Einführung einer Schulden-
bremse in der Kantonsverfassung. 
Drei Verfassungsartikel verpfl ichten 
den Kanton dazu, ausgeglichene Vor-
anschläge und Rechnungen zu unter-
breiten. Neue Defi zite und Schulden 
sind zwar ausnahmsweise möglich 
(z. B. bei einer Rezession oder bei 
unvorhergesehenen ausserordentli-
chen Ereignissen wie einer Natur-
katastrophe). Solche Abweichungen 
sind aber grundsätzlich zu kompen-
sieren. Zwei der drei Elemente der 
Schuldenbremse sind bereits heute 
in der Verfassung enthalten: 1. Die 
bewährte Defi zitbremse (neu: Schul-
denbremse für die Laufende Rech-
nung) wird nur leicht geändert wei-
tergeführt; 2. die Steuererhöhungs-
bremse soll als unbefristetes Instru-
ment beibehalten werden. Für eine Er-
höhung der Steueranlage braucht es 
im Grossen Rat mindestens 81 Stim-
men. Neu soll die Schuldenbremse 
für die Investitionsrechnung den Kan-
ton verpfl ichten, seine Netto investi-
tionen mittelfristig vollständig mit 
eigenen Mitteln zu fi nanzieren. Nur in 
Ausnahmefällen darf er noch Kredite 

 Informationen und Dokumente
zur Abstimmung vom 24. Februar
2008 fi nden sich unter:
www.be.ch/abstimmungen

Einführung 
einer Schuldenbremse 
(Änderung der Kantons-
verfassung)

aufnehmen. Dieses Instrument ge-
langt bloss zur Anwendung, wenn die 
Schuldenquote 12 Prozent über-
steigt. 

 Der Grosse Rat empfi ehlt den 
Stimmberechtigten, die Änderung der 
Kantonsverfassung anzunehmen.

Der Grosse Rat hat die Änderung der Kan-

tonsverfassung am 5. Juni 2007 mit 90 zu 

45 Stimmen bei 19 Enthaltungen ange-

nommen.

Das Wichtigste in Kürze

Seit Jahren gehört der Kanton Bern zu 

den am höchsten verschuldeten Kantonen. 

In den letzten neun Jahren konnten die 

Schulden allerdings kontinuierlich abge-

baut werden. Ende 2006 wies der Kanton 

in seiner Bilanz eine Bruttoschuld von 

7146,5 Millionen Franken aus. 

Die Verbesserung ist erfreulich, für die 

Mehrheit des Grossen Rates jedoch noch 

nicht zufriedenstellend. Die Verschuldung 

des Kantons bleibt ein Problem, weil hö-

here Schuldzinsen den Kantonshaushalt 

belasten und den Handlungsspielraum für 

die Aufgabenerfüllung einschränken. Die 

fi nanz politischen Ziele einer Schulden-

reduktion und einer Schuldenbegrenzung 

sind also nach wie vor  aktuell. Zwei parla-

mentarische  Initiativen forderten daher im 

Juni 2005 die Einführung einer Schulden-

bremse. Eine Kommission des Grossen 

Rates erarbeitete gemeinsam mit Exper-
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ten der Universität Bern zwei Modelle. Das 

von der Kommission bevorzugte Modell 

«Haushaltsausgleich» wurde in Vernehm-

lassung und Parlament intensiv diskutiert 

und schliesslich mit deutlichem Mehr gut-

geheissen.

Ziel der Schuldenbremse ist es, den kan-

tonalen Haushalt im Gleichgewicht zu hal-

ten. Dieses Gleichgewicht besteht, wenn 

die Laufende Rechnung kein Defi zit aus-

weist und die Nettoinvestitionen mittel-

fristig selber fi nanziert werden können. Das 

Ziel wird mit einer Schuldenbremse ver-

folgt, die aus drei Elementen besteht: 

Mit der Schuldenbremse für die Lau-
fende Rechnung (bisherige Defi zitbremse) 

sollen der laufende Aufwand und Ertrag 

jährlich im Gleichgewicht gehalten werden 

und grundsätzlich keine Defi zite entstehen. 

Die neue Schuldenbremse für die In-
vestitionsrechnung verlangt, dass der 

Kanton seine Nettoinvestitionen mittelfris-

tig zu 100 Prozent mit eigenen Mitteln (wie 

Steuern, Gebühren und Beiträgen) fi nan-

ziert. Die mittelfristige Perspektive erhöht 

den Spielraum des Kantons in fi nanzpoli-

tisch schwierigen Zeiten. Kompensations-

regeln sorgen dafür, dass der kantonale 

Finanzierung 
der Investitionen

eigene 

Mittel

Inves-

titionen

Schuldenbremse
Laufende 
Rechnung

Schuldenbremse
Investitions-
rechnung

Steuer-
erhöhungs-
bremse

Aufwand Ertrag

Selbst-

finanzierung

(eigene Mittel)Abschreibung

Laufende 
Rechnung

Aufwand Ertrag

Laufende 
Rechnung

Steuer-

erhöhung

Mehrheit 
GR

Die Schulden- und Steuererhöhungsbremse 

Die Laufende Rechnung 

darf kein Defi zit aufweisen. 

Der laufende Aufwand ein-

schliesslich der Abschreibungen 

muss durch Erträge gedeckt 

werden.

Die Investitionen 

müssen mittelfristig 

mit eigenen Mitteln 

fi nanziert werden; 

der Kanton darf sich 

nicht neu verschulden.

Jede Erhöhung der Steuern 

durch den Grossen Rat (GR) bedarf 

der Zustimmung der Mehrheit 

seiner Mitglieder. Die Erfüllung 

der Vorgaben der Schuldenbremse 

ist wenn möglich über eine 

Aufwandreduktion zu erreichen.
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Haushalt im Gleichgewicht bleibt. Der 

Selbst fi nanzierungsgrad von 100 Prozent 

kann zwar in einzelnen Plan- und Rech-

nungsjahren unterschritten werden, der 

Finanzierungsfehlbetrag muss aber in 

 anderen Plan jahren kompensiert werden. 

Die Schuldenbremse gelangt nur zur An-

wendung, wenn die Schuldenquote über 

12 Prozent liegt.

Schliesslich wird die bisher bis 2009 befris-

tete Steuererhöhungsbremse als un-

befristetes Instrument weitergeführt. Eine 

Erhöhung der Steueranlage, die zu mehr 

Steuereinnahmen führt, benötigt im Gros-

sen Rat die Mehrheit seiner Mitglieder (81) 

und nicht nur die Mehrheit der Stimmen-

den, wie es im Grossen Rat normalerwei-

se der Fall ist.

Die Ausgangslage

Der Kanton Bern gehört seit Jahren zu 

den am höchsten verschuldeten Kanto-

nen. Die hohe Verschuldung, die 1997 mit 

rund 11 Milliarden Franken den höchsten 

Stand erreichte, ist auf Entwicklungen, 

Entscheide und Sonderereignisse in frü-

heren Jahren zurückzuführen. Seit den 

Neunzigerjahren haben Parlament und 

Regierung mit einer ganzen Reihe von 

spür baren Sanierungsmassnahmen Ge-

gensteuer gegeben.

Die positiven Rechnungsabschlüsse der 

letzten neun Jahre und vor allem die Erträ-

ge aus den überschüssigen Goldreserven 

der Nationalbank führten dazu, dass die 

Schulden in den letzten Jahren markant 

abgebaut werden konnten. Ende 2006 

wies der Kanton Bern in seiner Bilanz eine 

Schuld von 7146,5 Millionen Franken aus. 

Im interkantonalen Vergleich lag der Kanton 

Bern Ende 2005 auf Rang 23. Einzig die 

Kantone Genf, Waadt und Zürich wiesen 

eine höhere Schuld aus. Bei der Pro-Kopf-

Verschuldung lag der Kanton Bern Ende 

2005 in der Kantonsrangliste an 21. Stelle.

Die Verschuldung des Kantons Bern ist 

also nach wie vor sehr hoch. Die Zinsen 

beliefen sich im Jahr 2006 auf 173,4 Millio-

nen Franken, was einem durchschnitt li-

chen Zinssatz von 2,6 Prozent entspricht. 

Das historisch tiefe Zinsniveau hält seit 

mehreren Jahren an. Jede Erhöhung dieses 

Zinssatzes hätte kurz- und mittelfristig 

eine Mehrbelastung der Laufenden Rech-

nung zur Folge. Daher sind sich Regie-

rungsrat und Parlament einig, dass ein 

nachhaltiger Schuldenabbau auf ein trag-

bares Mass notwendig ist.

Die Vorlage des Grossen Rates

Die Entstehungsgeschichte 
der Schuldenbremse
Das Kantonsparlament hatte im Septem-

ber 2005 eine Kommission beauftragt, 

zwei parlamentarische Initiativen zu prüfen. 

Zusammen mit Experten der Universität 

Bern erarbeitete sie die Modelle «Haus-

haltsausgleich» und «Schuldenquote». Das 

Modell «Haushaltsausgleich» (Kommis-

sionsvorschlag) wurde im Vernehmlas-

sungsverfahren unterschiedlich beurteilt. 
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tionen mit eigenen Mitteln wie Steuern, 

Gebühren, Beiträgen usw. fi nanziert wer-

den können.

Die Schuldenbremse für die Laufende 
Rechnung (die bisherige Defi zitbremse) 

soll bewirken, dass sich Aufwand und Er-

trag die Waage halten und grundsätzlich 

keine Defi zite entstehen.

Die Schuldenbremse für die Investi-
tionsrechnung soll bewirken, dass der 

Kanton seine Nettoinvestitionen mittelfristig 

zu 100 Prozent mit eigenen Mitteln (also 

ohne Fremdkapital) fi nanziert. Die Netto-

investitionen müssen nicht jedes Jahr, 

sondern über den Zeitraum von vier Jahren 

vollständig aus eigenen Mitteln fi nanziert 

werden. Die mittelfristige Perspektive er-

laubt es dem Kanton, sich in fi nanzpoli-

tisch schwierigen Zeiten ausnahmsweise 

zu verschulden, um Investitionen zu tätigen. 

Sanktionsinstrumente (Kompen sa tions -

regeln) sorgen dafür, dass der kantonale 

Haushalt trotzdem auf Kurs bleibt, Abwei-

chungen von der Zielgrösse möglich sind, 

aber die Ausnahme bleiben. Die Schulden-

bremse für die Investitionsrechnung ge-

langt nur zur Anwendung, wenn die Schul-

denquote über 12 Prozent liegt. 

Die Steuer erhöhungsbremse ist auch in 

Zukunft von Grossem Rat und Re gie rungs-

rat zu beachten. Diese Verfassungs bestim-

mung erschwert den Ausgleich der Laufen-

den Rechnung durch eine Erhöhung der 

Steueranlage mit  entsprechenden Mehr-

einnahmen. Jede Erhöhung der Steuer-

anlage bedarf der Zustimmung der Mehr-

heit der Mitglieder des Grossen Rates. Die 

Steuererhöhungsbremse ist heute bis 

Die Kommission hielt am Modell fest, be-

rücksichtigte verschiedene Änderungs-

anliegen und unterbreitete die Vorlage in 

verbesserter Form dem Grossen Rat. Der 

Regierungsrat hatte sich stets gegen die 

Einführung der Schuldenbremse ausge-

sprochen. Er erachtete die Defi zitbremse 

als genügend.

In zwei Lesungen diskutierte der Grosse 

Rat die Vorlage im März und im Juni 2007 

intensiv und kontrovers. Einig war man 

sich, dass ein Anstieg der Schulden zu 

verhindern sei. Die Mehrheit fand aber, die 

Schuld von über 7 Milliarden Franken sei 

zu hoch und müsse mit Hilfe einer Schul-

denbremse weiter gesenkt werden. Für 

eine Minderheit ist die heutige Ver schul-

dungs  situation tragbar; sie argumentierte, 

dass den Schulden auch Vermögenswerte 

im Finanzvermögen gegenüber zu stellen 

seien.

In der ersten Lesung stellte sich in der Ge-

samtabstimmung eine knappe Mehrheit 

hinter die Vorlage. In der zweiten Lesung 

wurde die Schuldenbremse für die Investi-

tionsrechnung begrenzt. Sie gelangt ledig-

lich zur Anwendung, wenn die Schulden-

quote 12 Prozent übersteigt. Die Vorlage 

wurde schliesslich mit einer Mehrheit von 

90 Ja zu 45 Nein bei 19 Enthaltungen 

gutge heissen.

Das Modell der Schuldenbremse
Das Ziel der Schuldenbremse ist es, den 

kantonalen Haushalt im Gleichgewicht zu 

halten. Dieses Gleichgewicht besteht, 

wenn die Laufende Rechnung keinen Auf-

wandüberschuss (Defi zit) ausweist und in 

der Investitionsrechnung die Nettoinvesti-
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Ende 2009 befris tet und soll in Zukunft 

neu unbefristet gelten.

Erwartete Auswirkungen
Die Schuldenbremse setzt den Grundsatz 

eines ausgeglichenen Kantonshaushalts 

konsequent um. Wenn sich Grosser Rat 

und Regierungsrat an die Regeln halten, 

werden die Schulden des Kantons zah-

lenmässig stabilisiert und es entstehen 

mittel- und langfristig keine neuen Schul-

den. Wächst die Wirtschaft real oder auch 

nur teuerungsbedingt, sinkt die Schulden-

quote. Die Entwicklung der Ausgaben 

wird dabei im Wesentlichen durch die 

Schuldenbremse für die Laufende Rech-

nung bestimmt. 

Schuldenquote
Die Schuldenquote ist eine volkswirt-

schaftliche Grösse. Sie hat sich in den 

letzten Jahren markant verbessert. 1996 

lag sie noch über 25 Prozent. Heute be-

trägt sie rund 15 Prozent.

Die Vor- und Nachteile
Die Schuldenbremse setzt der Neuver-

schuldung einen in der Verfassung ver-

ankerten Riegel. Die Möglichkeit, die Auf-

gaben des Kantons mit Schulden zu fi nan-

zieren, sinkt. Der Kanton läuft so weniger 

Gefahr, an Handlungsfähigkeit zu verlieren 

und künftige Generationen mit der Finan-

zierung alter Schulden zu belasten. Eine 

teilweise Finanzierung der Netto inves ti-

tionen über eine Neuverschuldung ist 

grundsätzlich dann wieder möglich, wenn 

die Schuldenquote bei 12 Pro zent oder 

darunter liegt. Die Schuldenbremse ist 

aus Sicht der Mehrheit des Grossen Rates 

einfach, verständlich und durchsetzbar. 

Die Wirksamkeit der Schuldenbremse bei 

einer lang anhaltenden Rezession ist aller-

dings nicht bekannt. Die enge Koppelung 

der Ausgaben an die Einnahmen könnte 

bei grossen Schwankungen der Einnahmen 

zu ernsthaften Finanzierungsengpässen 

führen. Schliesslich schränkt eine Schul-

denbremse den fi nanzpolitischen Hand-

lungsspielraum von Regierung und Parla-

ment ein.

Schuldenbremsen 
in anderen Kantonen 
In der Schweiz gibt es beim Bund und in 

verschiedenen Kantonen Vorschriften, die 

der Anhäufung von Schulden entgegen-

wirken sollen oder deren Begrenzung zum 

Ziel haben. So hat beispielsweise der 

Kanton Basel-Stadt eine Schuldenbremse, 

die sich an der Nettoschuldenquote (Netto-

schuld des Kantons im Verhältnis zum 

Bruttoinlandprodukt der Schweiz) orien-

tiert. Im Kanton Wallis gilt seit 2005 eine 

doppelte Ausgaben- und Schuldenbremse. 

Zielgrösse ist dort der Haushalts ausgleich: 

sämtliche laufenden Ausgaben und alle 

Investitionen müssen zu mehr als 100 Pro-

zent über die Einnahmen der Jahresrech-

nung fi nanziert werden.
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Budget
2. Jahr

Budget
3. Jahr

Aufwand Ertrag Aufwand

Defizit Kompensation

Defizit

Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Geschäftsbericht
1. Jahr

Budget
1. Jahr

Ein Aufwandüberschuss des Geschäftsberichts (Jahresrechnung) 
wird dem Voranschlag des übernächsten 
Jahres belastet, soweit er nicht durch Eigenkapital 
gedeckt ist.

Der Voranschlag 
(Budget) darf keinen 
Aufwandüberschuss 
ausweisen.

Schuldenbremse Laufende Rechnung

Die Schuldenbremse für die Laufende Rechnung 

ist erfüllt, wenn der laufende Aufwand 

einschliesslich der Abschreibungen durch 

entsprechende laufende Erträge gedeckt ist.
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Finanzierungs-

fehlbetrag 

(–6)

Finanzierungs-

überschuss (+2)

Finanzierungs-

überschuss (+2)

Finanzierungs-

überschuss (+2)

Finanzierungs-

fehlbetrag

(–4)

Finanzierungs-

überschuss (+1)

Finanzierungs-

überschuss (+3)

Aufgaben- 
und Finanzplan
3. Jahr

Aufgaben- 
und Finanzplan
4. Jahr

eigene 

Mittel

Inves-

titionen

eigene 

Mittel

Inves-

titionen

eigene 

Mittel

Inves-

titionen

eigene 

Mittel

Inves-

titionen

Aufgaben- 
und Finanzplan
2. Jahr

Budget
1. Jahr

Ein Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen unter 100 Prozent 
im Voranschlag (Budget) ist im Aufgaben- und Finanzplan zu kompensieren.

Grundsatz: Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen 
hat mittelfristig mindestens 100 Prozent zu betragen.

Budget
3. Jahr

Aufgaben- 
und Finanzplan
4.–6. Jahr

eigene 

Mittel

Inves-

titionen

eigene 

Mittel

Inves-

titionen

eigene 

Mittel

Inves-

titionen

eigene 

Mittel

Inves-

titionen

Budget
2. Jahr

Geschäftsbericht
1. Jahr

Ein Finanzierungsfehlbetrag im Geschäftsbericht (Jahresrechnung) 
ist im Voranschlag (Budget) des übernächsten Jahres 
und der drei daran anschliessenden Jahre zu kompensieren.

Schuldenbremse Investitionsrechnung

Das Budget ist grundsätzlich so auszugestalten, 

dass die Investitionen vollständig mit eigenen 

Mitteln fi nanziert werden können, d. h. dass 

die Selbstfi nanzierung mindestens dem 

vorgesehenen Investitionsbedarf entspricht. 

Reichen die eigenen Mittel gemäss 

dem Voranschlag nicht aus, ist der so genannte 

Finanzierungsfehlbetrag in den Planjahren 

des Aufgaben-/Finanzplans auszugleichen.

Ein Finanzierungsfehlbetrag im Geschäfts-

bericht ist dem Budget des übernächsten 

Jahres und der drei anschliessenden Jahre 

zu belasten. Weist beispielsweise 

der Geschäftsbericht 2009 einen Fehlbetrag 

aus, so ist dieser im Budget 2011 

und im Aufgaben-/Finanzplan 2012–2014 

zu kompensieren.
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Die Argumente für 
die Vorlage des Grossen Rates

 Die Schuldenbremse will erreichen, 

dass der Kanton seine Investitionen 

im Grundsatz selber fi nanziert. 

Fremdfi nanzierte Investitionen 

führen zu einer Neuverschuldung, 

was verhindert werden muss.

 Die Schuld des Kantons ist 

nach wie vor hoch. Eine solch 

hohe Verschuldung schränkt 

den Handlungsspielraum ein.

 Der Kanton läuft Gefahr, 

den kommenden Generationen 

Schuldenberge zu hinterlassen, 

die sie verzinsen und abtragen 

müssen.

 Die Schuldenbremse dient dem Ziel, 

die Schulden des Kantons zu 

stabilisieren und letztendlich auch 

abzubauen. Eine Neuverschuldung 

ist nur noch ausnahmsweise 

möglich. Die Schuldenbremse 

ist eine Ergänzung zur Defi zitbremse, 

die lediglich verhindert, dass in 

der Laufenden Rechnung dauerhaft 

rote Zahlen geschrieben werden.

 Die hohe Verschuldung enthält 

ein Zinsrisiko. Ein Zinsanstieg 

um ein Prozent kann die kantonale 

Rechnung mit bis zu 70 Millionen 

Franken pro Jahr zusätzlich 

belasten.

 Der Vorschlag einer Schulden-

bremse ist sehr massvoll. 

Die Einschränkung des Handlungs-

spielraums der Regierung und 

des Grossen Rates im Investitions-

bereich ist akzeptabel.

 Wer eine verantwortungsvolle 

Finanzpolitik betreibt, 

hat von der Schuldenbremse 

nichts zu befürchten.

 Die Befürchtungen, wonach 

die Investitionen spürbar zurück-

gehen würden und als Folge 

der Schuldenbremse wichtige 

Zukunftsprojekte auf der Strecke 

bleiben müssten, sind unbegründet.

Der Grosse Rat hat der Änderung der 

Kantonsverfassung am 5. Juni 2007 mit 

90 Ja und 45 Nein bei 19 Enthaltungen 

zugestimmt.

dafür
90 Stimmen
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Die Argumente gegen 
die Vorlage des Grossen Rates

 Die Schuldenbremse ist fi nanz-

politisch unnötig, volkswirtschaftlich 

schädlich und in einem allfälligen 

Krisenfall untauglich.

 Die Schuldenbremse wäre in 

den letzten zehn Jahren aus fi nanz-

politischer Sicht schlicht unnötig 

gewesen. Allein die Defi zitbremse 

sorgt für genügend fi nanzpolitische 

Disziplin.

 Wissenschaftliche Studien haben 

gezeigt, dass fi nanzpolitische 

Regelbindungen wie die Schulden-

bremse zu einer unverantworlichen 

Drosselung der Investitionen 

führen können.

 Der Handlungsspielraum von 

Exekutive und Legislative wird 

massiv eingeschränkt.

 Die Verschuldung des Kantons 

ist bei weitem nicht so gravierend. 

Auch in dieser Hinsicht ist eine 

Schuldenbremse nicht notwendig.

 Es ist besonders heikel, 

weil nun auch noch die Investitionen 

ausgebremst werden sollen. 

Die Investitionen müssen früher 

oder später getätigt werden – 

wenn nicht jetzt, dann halt später 

einmal.

dagegen
45 Stimmen
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1 101.1 

735/3  

 

Verfassung des Kantons Bern 
(Änderung) 

 

 

 Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

 nach Prüfung einer parlamentarischen Initiative und auf Antrag der
vorberatenden Kommission, 

 beschliesst: 

 I. 

 
Die Verfassung des Kantons Bern vom 6. Juni 1993 wird wie folgt 
geändert: 

Schuldenbremse 

für die Laufende 

Rechnung 

Art. 101a 1
 Unverändert. 

2 bis 4
 «der Staatsrechnung» wird ersetzt durch «des Geschäftsbe-

richts». 
5
 Buchgewinne und Abschreibungen auf Anlagen des Finanzvermö-
gens werden für die Anwendung der Absätze 1 und 2 nicht berücksich-
tigt. 

Schuldenbremse 

für die Investitions-

rechnung 

Art. 101b 1
 Der Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen hat

mittelfristig mindestens 100 Prozent zu betragen. 
2
 Ein Selbstfinanzierungsgrad der Nettoinvestitionen unter 100 Pro-
zent im Voranschlag ist im Aufgaben- und Finanzplan zu kompensie-
ren. 
3
 Ein Finanzierungsfehlbetrag im Geschäftsbericht ist im Voranschlag
des übernächsten Jahres und der drei daran anschliessenden Jahre zu
kompensieren. 
4
 Der Grosse Rat kann die Frist für die Kompensation des Finanzie-
rungsfehlbetrags auf acht Jahre verlängern oder auf die Kompensa-
tion ganz verzichten, wenn mindestens drei Fünftel seiner Mitglieder
es beschliessen. 

 5
 Die Absätze 1 bis 4 gelangen zur Anwendung, wenn die Brutto-
schuldenquote, definiert als Bruttoschuld relativ zum kantonalen
Volkseinkommen, einen Wert von 12 Prozent übersteigt. Massgebend 
ist die Quote am Ende des vorausgegangenen Kalenderjahres. 

Steuererhöhungs-

bremse 

Art. 101c (neu) Jede Erhöhung der Steueranlage durch den Gros-
sen Rat, die gesamthaft zu mehr Steuereinnahmen des Kantons führt,
bedarf der Zustimmung der Mehrheit seiner Mitglieder. 
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 In Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe f wird «die Staatsrechnung» ersetzt 
durch «der Geschäftsbericht». 

 In Artikel 75 und Artikel 89 Absatz 1 wird «Finanzplan» ersetzt durch 
«Aufgaben- und Finanzplan». 

In Artikel 76 Buchstabe b und Artikel 89 Absatz 1 wird «die Staatsrech-
nung» ersetzt durch «den Geschäftsbericht». 

 
II. 

 Die Änderung vom 3. März 2002
1)
 der Verfassung des Kantons Bern 

vom 6. Juni 1993 wird wie folgt geändert: 

 II. 

 Die Befristung von Artikel 101b wird aufgehoben. 

 
III. 

 Diese Änderung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Sie gelangt erstmals
für den Voranschlag 2009 und den Aufgaben- und Finanzplan 
2010–2012 sowie den Geschäftsbericht 2009 zur Anwendung. 
 

Bern, 5. Juni 2007 Im Namen des Grossen Rates 

 Der Präsident: Stalder 
 Der Vizestaatsschreiber: Krähenbühl 
 
 

 
1)
 BAG 02–33
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Darüber wird abgestimmt

Informationen und Dokumente
zur Abstimmung vom 24. Februar
2008 fi nden sich unter:
www.be.ch/abstimmungen

Was ist ein Volksvorschlag?
Bei Gesetzesvorlagen und Grundsatz-

beschlüssen des Grossen Rates können

die Stimmberechtigten des Kantons

Bern einen Änderungsvorschlag – den

Volksvorschlag – als Variante einbringen.

Damit er zu Stande kommt, braucht es

10 000 Unterschriften. Der Volksvor-

schlag wird auch als konstruktives Re-

ferendum bezeichnet.

Kommt der Volksvorschlag zustande,

werden sowohl die Vorlage des Grossen

Rates als auch der Volksvorschlag den

Stimmberechtigten zur Abstimmung un-

terbreitet. Die Stimmberechtigten kön-

nen eine der beiden Vorlagen annehmen

und die andere verwerfen. Sie können

auch beide Vorlagen annehmen oder

verwerfen. Nehmen sie beide Vorlagen

an, entscheidet eine Stichfrage.

Die Stimmberechtigten entscheiden 
über die Steuergesetzrevision 2008. 
Die Gesetzesrevision, die im März 
2007 vom Grossen Rat verabschiedet 
wurde, führt zu Steuersenkungen für 
praktisch alle Bürgerinnen und Bürger. 
Die grössten Entlastungen gibt es für 
Familien und den Mittelstand. Gegen 
die Vorlage des Grossen Rates hat ein 
überparteiliches Komitee den «Volks-
vorschlag Steuersenkung mit Augen-
mass» eingereicht. Er entspricht in 
den meisten Punkten der Grossrats-
vorlage, will aber den Kinderabzug 
weiter erhöhen und auf die Herabset-
zung des Maximalsteuersatzes ver-
zichten. 

 Der Grosse Rat empfi ehlt den 
Stimmberechtigten,
– seine Vorlage anzunehmen und
– den Volksvorschlag abzulehnen.

Der Grosse Rat hat die Teilrevision des 

Steuergesetzes mit 82 gegen 64 Stimmen 

bei 11 Enthaltungen angenommen. Den 

Volksvorschlag empfi ehlt er mit 81 Ja zu 

71 Nein bei 1 Enthaltung zur Ablehnung.
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Steuergesetzrevision 2008 
(Änderung des Steuergesetzes)
1. Vorlage des Grossen Rates
2. Volksvorschlag

Das Wichtigste in Kürze

Die Steuerbelastung ist im Kanton Bern 

im interkantonalen Vergleich hoch. Die 

Steuergesetzrevision 2008 soll deshalb 

für praktisch alle Bürgerinnen und Bürger 

eine spürbare Steuersenkung bringen. 

Besonders entlastet werden Familien mit 

Kindern und der Mittelstand. Weitere Mass-

nahmen sorgen dafür, dass der Kanton 

Bern auch für gut verdienende Personen 

und solche mit Vermögen attraktiv bleibt. 

Die Stand ortattraktivität des Kantons Bern 

wird da durch nachhaltig gefördert.

Die Teilrevision umfasst zur Hauptsache 

folgende Elemente:

– Ausgleich der kalten Progression (vgl. 

Kasten, Seite 16) zur Hälfte 

– Entlastung des Mittelstandes durch 

Senkung des Einkommenssteuertarifs 

ab steuerbarem Einkommen von 

30 000 Franken

– Erhöhung der Kinderabzüge von 4400 

auf 6000 Franken und des Kinderbetreu-

ungs abzugs von 1500 auf 3000 Franken

– Herabsetzung des Maximalsatzes im Ein-

kommenssteuertarif um 6 Prozent

– Senkung der Vermögenssteuer um durch-

schnittlich 24 Prozent

– Milderung der Doppelbelastung bei In-

habern von Kapitalgesellschaften (Divi-

dendenentlastung)

– Umsetzung bundesrechtlicher Vorgaben

Zur Finanzierung der steuerlichen Entlas-

tungen von insgesamt 289 Millionen Fran-

ken können die Mittel verwendet werden, 

die dem Kanton Bern aus der Neugestal-

tung des Finanzausgleichs und der Aufga-

benteilung zwischen Bund und Kantonen 

(NFA, vgl. Kasten Seite 16) zusätzlich zu-

fl iessen. Eingesetzt werden können auch 

die Mittel, die für den gesetzlich vorge-

schriebenen Ausgleich der kalten Progres-

sion nötig sind. Die Mittel zur Finanzierung 

der Ertragsausfälle sind im Voranschlag 

und Aufgaben-/Finanzplan eingestellt.

Weil die steuerlichen Entlastungen – im 

Interesse der Gemeindefi nanzen – gröss-

tenteils erst im Steuerjahr 2009 greifen, 

wird im Steuerjahr 2008 bei der Kantons-

steuer ein einmaliger Steuerrabatt von 

rund 100 Millionen Franken gewährt.

Gegen die Vorlage des Grossen Rates 

reichte ein überparteiliches Komitee mit den 

Trägerorganisationen Grüne Kanton Bern, 

Sozialdemokratische Partei des Kantons 

Bern, Gewerkschaftsbund des Kantons 

Bern sowie Evangelische Volkspartei des 

Kantons Bern den «Volksvorschlag Steuer-

senkung mit Augenmass» ein. Der Volks-

vorschlag ist mit 11584 gültigen Unter-

schriften zustandegekommen. Er will einer-

seits die Familien durch eine zusätz liche 

Erhöhung des Kinderabzuges noch etwas 

stärker entlasten, andererseits die höhe-

ren Einkommen von der Tarifsenkung aus-

nehmen. Zudem sollen die Vermögen we-

niger stark entlastet werden.

Die Mehrheit des Kantonsparlaments 

lehnt den Volksvorschlag ab. Sie ist der 

Ansicht, dass mit dem Volksvorschlag 

die Zielsetzung der Steuergesetzrevision, 

die Steuerbelastung im Kanton Bern im 

interkantonalen Vergleich nachhaltig zu 

reduzieren, verfehlt wird.
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Die Ausgangslage

Die Vorlage des Grossen Rates

Hohe Steuerbelastung im Kanton Bern
Im Zusammenhang mit dem Wechsel 

zur Gegenwartsbemessung wurde das 

Steuergesetz im Jahr 2001 umfassend 

revidiert. Wegen der angespannten Fi nanz-

lage von Kanton und Gemeinden waren 

neben dem Ausgleich der kalten Progres-

sion allerdings nur punktuelle Steuer-

entlastungen möglich. Die Belastung – 

insbesondere jene der mittleren und ho-

hen Einkommen – liegt deshalb nach wie 

vor erheblich höher als in den meisten an-

deren Kantonen.

Finanzpolitische Ausgangslage
Ab 2008 wird die NFA wirksam. Für den 

Kanton Bern und die ber nischen Gemein-

den resultieren daraus jährliche Entlastun-

gen von 146 Millionen Franken. In den 

Richtlinien zur Regierungspolitik 2007–

2010 hielt der Regierungsrat fest, dass die 

Steuerbelastung gezielt, d. h. insbeson-

dere für Familien und Mittelstand, gesenkt 

Einkommenssteuer
Die Senkung des Einkommenssteuer-

tarifes ab steuerbarem Einkommen von 

30 000 Franken und die deutliche Er-

höhung der Kinderabzüge führen für die 

meisten steuerpfl ichtigen Personen zu 

tieferen Steuern. Am stärksten profi tieren 

Familien und der Mittelstand. Sie müssen 

142 Millionen Franken weniger Steuern 

zahlen. Dazu kommt ein Teilausgleich der 

kalten Progression von 64 Millionen Fran-

ken für alle Steuerzahler. Gleichzeitig wird 

aber auch für gut verdienende Personen 

die Steuerlast gemildert, indem der höchste 

Steuersatz um rund 6 Prozent gesenkt 

wird. Die Entlastung dieser Personengrup-

pe beläuft sich auf 16 Millionen Franken.

Vermögenssteuer
Der Vermögenssteuertarif wird um durch-

schnittlich 24 Prozent gesenkt. Dadurch 

werden die Vermögen steuerlich um 42 Mil-

lionen Franken entlastet.

Kalte Progression
Mit zunehmendem Einkommen steigt

der anwendbare Steuersatz (progressi-

ver Tarif). Steigt das Einkommen wegen

der allgemeinen Teuerung, führt der

höhere Steuersatz zu einer ungerecht-

fertigten zusätzlichen Belastung (so

genannte «kalte Progression»), ohne

dass die Kaufkraft zunimmt. Um diesen

Effekt zu korrigieren, werden die Tarife

und Abzüge regelmässig angepasst.

Neugestaltung des Finanz-
ausgleichs und der Aufgaben-
teilung (NFA)
Mit der NFA soll ein besserer Ausgleich 

der Kantons fi nanzen und eine effi ziente-

re Aufgabenerledigung erreicht werden. 

Für Kantone mit unterdurchschnittlicher 

Finanz kraft wie der Kanton Bern hat die 

NFA Mehrein nahmen zur Folge.

werden soll. Der Grosse Rat hat im No-

vember 2005 mehrere Motionen überwie-

sen, welche verlangen, dass die Mittel aus 

der NFA für gezielte Steuersenkungen ein-

gesetzt werden. Zudem muss die so ge-

nannte «kalte Progression» von Gesetzes 

wegen ausgeglichen werden.
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die Steuergesetzrevision 2008 für den Kan-

ton Einnahmenausfälle von 58 Millionen 

Franken zur Folge. Für die Gemeinden hin-

gegen wirkt sich die Revision positiv aus: 

Die Entlastungen durch die NFA fallen um 

59 Millionen Franken höher aus als die zu 

erwartenden Steuerausfälle.

Inkrafttreten der Revision
Aus Rücksicht auf die Gemeindefi nanzen 

werden die steuerlichen Entlastungen erst 

im Steuerjahr 2009 wirksam. Die Bestim-

mungen des Steuergesetzes treten somit 

gestaffelt per 1. Januar 2008 und 2009 in 

Kraft.

Rabatt auf der Kantonssteuer im 2008
Weil die Steuersenkungen erst ab dem 

Jahr 2009 vollumfänglich greifen, wird im 

Steuerjahr 2008 bei der Kantonssteuer 

ein einmaliger Steuerrabatt in der Höhe 

von rund 100 Millionen Franken gewährt. 

Mit dem Rabatt, der nach Einkommens-

höhe abgestuft ist, wird die Kantonssteuer 

im Durchschnitt um 3 Prozent reduziert. 

Für die Gemeindesteuer ist kein Rabatt 

vorgesehen.

Mehrheit des Grossen Rates sagt Ja
Die Mehrheit des Kantonsparlaments ist 

der Ansicht, dass nur mit der Vorlage des 

Grossen Rates die Zielsetzung der Steuer-

gesetzrevision, die Steuerbelastung im Kan-

ton Bern im interkantonalen Vergleich nach-

haltig zu senken, erreicht werden kann. 

Handlungsbedarf ist gegeben: Von 2005 

bis 2006 ist der Kanton Bern vom 16. auf 

den 20. Rang gerutscht. Zudem sind in 

den Nachbarkantonen Steuerrevisionen 

im Gange oder bereits abgeschlossen, die 

weiter gehen als die Grossratsvorlage. 

Milderung der Doppelbelastung 
bei Inhabern von Kapital-
gesellschaften 
Inhaber von Kapitalgesellschaften (AG, 

GmbH) werden im Vergleich zu Inhabern 

von Personenunternehmen stärker be-

steuert, weil der als Dividende ausge-

schüttete Unternehmensgewinn einmal 

auf Ebene der Gesellschaft und einmal auf 

Ebene des Inhabers besteuert wird. Zur 

Milderung dieser Doppelbelastung wird 

deshalb für Dividenden unter bestimmten 

Voraussetzungen ein reduzierter Steuer-

satz vorgesehen. Gleichzeitig werden ver-

schiedene Vorgaben des Bundesgesetzes 

über die Harmonisierung der direkten 

Kantons- und Gemeindesteuern und an-

derer Bundeserlasse umgesetzt.

Finanzierung der Revision
Die Steuergesetzrevision 2008 führt beim 

Kanton und bei den Gemeinden zu Steuer-

ausfällen von insgesamt 289 Millionen Fran-

ken. Finanziert werden die Steuerausfälle 

zur Hauptsache mit Mitteln, die dem Kanton 

und den Gemeinden wegen der NFA zu-

sätzlich zufl iessen. Zusammen belaufen 

sich diese Beträge auf 146 Millionen Fran-

ken. Weitere 116 Millionen Franken müssen 

der Kanton und die Gemeinden für den ge-

setzlich zwingenden Ausgleich der kalten 

Progression bereit stellen. Die noch ver-

bleibende Differenz wird durch zusätzliche 

Einkommenssteuer erträge gedeckt, die mit 

Blick auf vermehrte Gewinnausschüttungen 

von Unternehmen als Folge der Dividenden-

entlastung erwartet werden können. Unter 

diesen Voraussetzungen ist die Steuer-

gesetz revision 2008 vollumfänglich fi nan-

ziert. Weil Kanton und Gemeinden nicht 

gleich viel Geld aus der NFA erhalten, hat 
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Der Volksvorschlag

Position des Regierungsrates

Ein überparteiliches Komitee hat gegen 

den Beschluss des Grossen Rates einen 

Volksvorschlag eingereicht. Es erachtet 

die Steuergesetzrevision 2008 in der Fas-

sung des Grossen Rates als unsozial, weil 

ein grosser Teil der Entlastungen für hohe 

und höchste Einkommen vorgesehen sei.

Mit dem Volksvorschlag sollen deshalb ge-

zielt Familien mit Kindern und der Mittel-

stand entlastet werden. Sie sind im Kanton 

Bern – verglichen mit anderen Kantonen – 

besonders stark belastet. Die Familien wer-

den im Vergleich zur Vorlage des Grossen 

Rates durch einen höheren Kinderabzug 

besser gestellt. Auf eine Entlastung der hö-

heren Einkommen verzichtet hingegen der 

Volksvorschlag. Aus ser dem soll die Reduk-

tion der Vermögenssteuer weniger weit 

gehen.

Im Einzelnen sieht der Volksvorschlag 

folgende Abweichungen vom Beschluss 

des Grossen Rates vor:

– Bruttoeinkommen ab rund 87000 Fran-

ken (Ehepaare ohne Kinder) werden 

Der Regierungsrat empfi ehlt den Stimm-

berechtigten, sowohl die Vorlage des 

Grossen Rates als auch den Volksvor-

schlag anzunehmen. Bei der Stichfrage 

befürwortet die Regierung ein Ja zum 

Volksvorschlag. Sowohl die Grossratsvor-

lage als auch der Volksvorschlag sind aber 

aus der Sicht der Regierung besser als das 

geltende Recht.

weniger stark entlastet als mit der Vor-

lage des Grossen Rates.

– Bruttoeinkommen bis ca. 170000 Fran-

ken (Ehepaare mit 2 Kindern) werden 

mit dem Volksvorschlag stärker entlas-

tet als mit der Vorlage des Grossen Ra-

tes (dank erhöhtem Kinderabzug).

– Der Kinderabzug soll auf 6300 statt 

6000 Franken erhöht werden.

– Auf die Senkung der Einkommenssteuer 

für hohe Einkommen soll verzichtet wer-

den (keine Senkung des höchsten Ein-

kommenssteuersatzes um rund 6 Pro-

zent).

– Der Vermögenssteuertarif soll durch-

schnittlich nur um 12 Prozent (statt 24 

Prozent) gesenkt werden.

In den weiteren Punkten stimmt der Volks-

vorschlag mit dem Beschluss des Grossen 

Rates überein. Dies gilt insbesondere 

auch für den Rabatt auf der Kantonssteuer 

im 2008. Der Volksvorschlag reduziert die 

Ertragsausfälle bei Kanton und Gemein-

den ab dem Jahr 2009 von 289 Millionen 

Franken auf 238 Millionen Franken.

Die Steuerbelastung ist im Kanton Bern 

nicht nur bei den Familien und beim Mittel-

stand überdurchschnittlich hoch, sondern 

auch bei den höheren Einkommen und 

bei den Vermögen. Nach Ansicht der Mehr-

heit des Grossen Rates ziehen deshalb 

viele gute Steuerzahler weg oder kommen 

zumindest nicht in den Kanton Bern, was 

Steuerausfälle nach sich zöge.
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Brutto-
lohn

Geltendes
Steuergesetz

Beschluss 
des Grossen Rates

Volksvorschlag Differenz 
Vorlagen

CHF Steuer

CHF

 Steuer Entlastung

 CHF CHF %

 Steuer Entlastung

 CHF CHF %

Steuer

CHF

   40 000 96  0 –96 –100,0  0 –96 –100,0 0

   50 000 1 054  515 –539 –51,1  444 –610 –57,9 –71

   60 000 2 580  1 762 –818 –31,7  1 666 –914 –35,4 –96

   80 000 6 383  5 482 –901 –14,1  5 314 –1 069 –16,7 –168

  100 000 9 985  8 859 –1 126 –11,3  8 747 –1 238 –12,4 –112

  150 000 20 513  18 753 –1 760 –8,6  18 716 –1 797 –8,8 –37

  171 700 25 504  23 558 –1 946 –7,6  23 558 –1 946 –7,6 0

  180 000 27 446  25 442 –2 004 –7,3  25 460 –1 986 –7,2 +18

  200 000 32 182  30 139 –2 043 –6,3  30 361 –1 821 –5,7 +222

  300 000 57 317  54 955 –2 362 –4,1  55 775 –1 542 –2,7 +820

  500 000 111 622  107 137 –4 485 –4,0  109 880 –1 742 –1,6 +2 743

 1000 000 251 396  238 399 –12 997 –5,2  249 625 –1 771 –0,7  +11 226

Belastungsvergleiche 

Einkommenssteuer
Ehepaare, zwei Kinder, ein Lohneinkommen. Steueranlage: Kanton 3,06, Gemeinde 1,54, Kirche 0,184

Brutto-
lohn

Geltendes
Steuergesetz

Beschluss 
des Grossen Rates

Volksvorschlag Differenz 
Vorlagen

CHF Steuer

CHF

 Steuer Entlastung

 CHF CHF %

 Steuer Entlastung

 CHF CHF %

Steuer

CHF

   40 000 1 346  1 278 –68 –5,1  1 278 –68 –5,1 0

   50 000 2 957  2 856 –101 –3,4  2 856 –101 –3,4 0

   60 000 4 853  4 679 –174 –3,6  4 679 –174 –3,6 0

   80 000 8 344  8 038 –306 –3,7  8 038 –306 –3,7 0

   87 000 9 629  9 219 –410 –4,3  9 221 –408 –4,2 +2

  100 000 12 209  11 660 –549 –4,5  11 690 –519 –4,3 +30

  120 000 16 359  15 565 –794 –4,9  15 637 –722 –4,4 +72

  150 000 23 072  22 026 –1 046 –4,5  22 164 –908 –3,9 +138

  200 000 34 863  33 688 –1 175 –3,4  34 246 –617 –1,8 +558

  300 000 60 236  58 801 –1 435 –2,4  59 793 –443 –0,7 +992

  500 000 114 684  111 047 –3 637 –3,2  114 166 –518 –0,5 +3 119

1 000 000 254 506  242 309 –12 197 –4,8  253 978 –528 –0,2 +11 669

Einkommenssteuer
Ehepaare, keine Kinder, ein Lohneinkommen. Steueranlage: Kanton 3,06, Gemeinde 1,54, Kirche 0,184
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Beträge ohne Berücksichtigung der Vermögenssteuerbremse nach Art. 66 StG

Rein-
vermögen

Geltendes
Steuer-
gesetz

Beschluss 
des Grossen Rates

Volksvorschlag Differenz 
Vorlagen

CHF Steuer

CHF

 Steuer Entlastung

 CHF CHF %

 Steuer Entlastung

 CHF CHF %

Steuer

CHF

100 000 0  0 0 0  0 0 0 0

 200 000 579  479 –100 –17,3  504 –75 –13,0 +25

 300 000 967  853 –114 –11,8  886 –81 –8,4 +33

500 000 1 924  1 698 –226 –11,7  1 756 –168 –8,7 +58

 1 000 000 4 874  4 216 –658 –13,5  4 496 –378 –7,8 +280

 2 000 000 11 968  9 479 –2 489 –20,8  10 819 –1 149 –9,6 +1 340

3 000 000 19 383  14 271 –5 112 –26,4  17 278 –2 105 –10,9 +3 007

 5 000 000 34 213  23 839 –10 374 –30,3  30 560 –3 653 –10,7 +6 721

10 000 000 71 289  47 759 –23 530 –33,0  62 086 –9 203 –12,9 +14 327

50 000 000 367 897  239 119 –128 778 –35,0  310 854 –57 043 –15,5 +71 735

Vermögenssteuer
Ehepaar, keine Kinder. Steueranlage: Kanton 3,06, Gemeinde 1,54, Kirche 0,184

Einkommenssteuer
Alleinstehende, keine Kinder. Steueranlage: Kanton 3,06, Gemeinde 1,54, Kirche 0,184

Brutto-
lohn

Geltendes
Steuergesetz

Beschluss 
des Grossen Rates

Volksvorschlag Differenz 
Vorlagen

CHF Steuer Steuer Entlastung Steuer Entlastung Steuer

CHF CHF CHF % CHF CHF % CHF

40 000 3 043 2 918 –125 –4,1 2 918 –125 –4,1 0

 50 000 4 954 4 870 –84 –1,7 4 870 –84 –1,7 0

 60 000 6 913 6 777 –136 –2,0 6 777 –136 –2,0 0

 80 000 10 910 10 652 –258 –2,4 10 652 –258 –2,4 0

 100 000 15 381 15 032 –349 –2,3 15 032 –349 –2,3 0

 108 200 17 254 16 832 –422 –2,4 16 833 –421 –2,4 +1

 120 000 20 120 19 646 –474 –2,4 19 723 –397 –2,0 +77

 150 000 27 565 26 970 –595 –2,2 27 178 –387 –1,4 +208

 200 000 40 474 39 614 –860 –2,1 40 050 –424 –1,0 +436

 300 000 67 287 65 421 –1 866 –2,8 66 821 –466 –0,7 +1 400

 500 000 122 181 117 921 –4 260 –3,5 121 704 –477 –0,4 +3 783

 1 000 000 262 026 249 183 –12 843 –4,9 261 567 –459 –0,2 +12 384
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Finanzielle Auswirkungen

Beschluss Grosser Rat Volksvorschlag Differenz

Kanton Gemein-

den

Total Kanton Gemein-

den

Total Kanton Gemein-

den

Total

Ertragsausfälle* (ab 2009)

Entlastung 

Familien und 

Mittelstand**

–135 –71 –206 –126 –65 –191 9 6 15

Senkung 

Maximalsatz im 

Einkommens-

steuertarif

–10 –6 –16 – – – 10 6 16

Entlastung Ver-

mögenssteuer

–27 –15 –42 –14 –8 –22 13 7 20

Entlastung 

Dividenden

–16 –9 –25 –16 –9 –25 0 0 0

Total –188 –101 –289 –156 –82 –238 32 19 51

Gegen fi nanzierung

Neugestaltung 

Finanz ausgleich 

und Aufgaben 

zwischen Bund 

und Kantonen

36 110 146 36 110 146 – – –

Gesetzlicher 

Ausgleich 

der kalten 

Progression

76 40 116 76 40 116 – – –

Mehreinnahmen 

infolge Teil-

besteuerung 

Dividenden

18 10 28 18 10 28 – – –

Saldo –58 59 1 –26 78 52 32 19 51

Beträge in Mio. Franken

* auf einem Gesamtsteuerertrag 2009 der natürlichen und juristischen Personen von Kanton: 

  rund 4450 Millionen Franken (Finanzplan); Gemeinden: rund 2230 Millionen Franken (Schätzung)

** inkl. linearer Teilausgleich kalte Progression
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Stellungnahme
des Referendumskomitees

Ja zu einer spürbaren 
Steuersenkung

Der Volksvorschlag Steuersenkung mit 

Augenmass ermöglicht eine bedeutende 

Steuersenkung in der Höhe von 238 Mio. 

Franken. Im Gegensatz zur Vorlage des 

Grossen Rates verzichtet der Volksvor-

schlag auf Steuergeschenke für Spitzen-

verdiener. Damit reduziert sich das Risiko 

neuer Schulden für den Kanton.

Familienfreundlicher 
als die Grossratsvorlage
Familien mit Kindern haben zunehmend 

mit fi nanziellen Problemen zu kämpfen. Im 

Kanton Bern ist die Steuerbelastung für 

Familien mit Kindern im Vergleich zu an-

deren Kantonen besonders hoch. Des-

halb profi tieren mit dem Volksvorschlag 

gezielt Familien mit kleineren und mittleren 

Einkommen von einer Steuersenkung. 

Dank einer zusätzlichen Erhöhung des 

Kinderabzugs ermöglicht der Volksvor-

schlag hier sogar die grössere Steuer-

senkung als die Vorlage des Grossen Ra-

tes.

Keine Steuergeschenke 
für Spitzenverdiener
Spitzenverdiener und Vermögensmillionäre 

werden vom Steuerpaket des Grossen 

Rates in unangebrachtem Mass entlastet. 

Allein die übermässige Senkung des Ver-

mögenssteuertarifs und des Steuersatzes 

für die höchsten Einkommen begünstigen 

die Wohlhabendsten mit 33 Mio. Franken. 

Der Volksvorschlag verzichtet auf diese un-

nötigen Steuergeschenke für die Reichs-

ten.

Gute Leistungen 
statt neue Schulden
Vorschnelle Steuersenkungen trieben den 

Kanton Bern Ende der 1980er Jahre in die 

Schuldenwirtschaft. Die Folgen waren 

eine beispiellose Sparpolitik und ein 

schmerzlicher Abbau öffentlicher Leis-

tungen. Dies darf kein zweites Mal vor-

kommen. Deshalb verringert der Volks-

vorschlag die Ertragsausfälle von Kanton 

und Gemeinden gegenüber der Vorlage 

des Grossen Rates um 51 Mio. Franken. 

Damit reduziert sich das Risiko neuer 

Schulden und eines erneuten Leistungs-

abbaus.

Ja zum Volksvorschlag
Der Volksvorschlag verbindet soziale Ver-

antwortung mit fi nanzpolitischem Augen-

mass. Dort, wo es nötig ist – bei Familien 

mit Kindern – bringt er die grössere Ent-

lastung als die Vorlage des Grossen Rates. 

Deshalb braucht es ein Ja zum vernünf-

tigen Volksvorschlag und ein Nein zum 

ungerechten Steuergesetz des Gros-

sen Rates.
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Die Argumente für die Vorlage 
des Grossen Rates

Die Argumente 
für den Volksvorschlag

 Die Steuerbelastung im Kanton 

Bern liegt heute über dem schwei-

zerischen Durchschnitt. Viele Kan- 

tone sind daran, ihre Steuern weiter 

zu senken. Will der Kanton Bern 

nicht weiter zurückfallen, muss auch 

er die Steuerlast reduzieren.

 Der Kanton Bern hat vor allem 

bei Mittelstandsfamilien mit Kindern 

ein Problem. Sie sind im Vergleich 

zu andern Kantonen heute 

be nachteiligt.

 Überdurchschnittlich belastet 

werden auch die hohen Einkommen. 

Viele Kaderangestellte und 

 Unternehmer ziehen deshalb weg 

oder kommen gar nicht in den 

Kanton Bern. Für diese Steuer-

ausfälle muss der Mittelstand 

aufkommen.

 Die Vorlage des Grossen Rates 

nützt dem Mittelstand, den Familien 

und denjenigen, die Arbeitsplätze 

schaffen und unterhalten. 

Sie ist ausgewogen und massvoll.

 Die Steuersenkung kann ohne 

Sparmassnahmen umgesetzt 

werden. Sie wird mit Geldern 

aus der NFA sowie mit dem 

Ausgleich der kalten Progression 

fi nanziert.

 Der Volksvorschlag fokussiert 

auf Familien mit Kindern und 

die mittleren Einkommen. Denn dort 

ist der grösste Handlungsbedarf. 

 Für die meisten Steuerpfl ichtigen 

mit Kindern führt der Volksvorschlag 

zu einer stärkeren Entlastung 

als die Vorlage des Grossen Rates.

 Die Steuerbelastung der 

Gut verdienenden ist nicht das 

dringendste Problem des Kantons. 

Den hohen Vermögen bietet 

der Kanton Bern unter bestimmten 

Voraussetzungen bereits gute 

Rahmenbedingungen. 

 Der Volksvorschlag bringt 

die Ertragsausfälle der öffentlichen 

Hand auf ein tragbares Niveau. 

Wie viel der Kanton aus der NFA 

bekommt, steht heute ebenso 

wenig fest wie die künftige 

Entwicklung der Steuereinnahmen. 

Der Grosse Rat hat der Teilrevision des 

Steuergesetzes am 22. März 2007 mit 82 Ja 

und 64 Nein bei 11 Enthaltungen zuge-
stimmt.

Der Grosse Rat empfi ehlt den Stimmbe-

richtigten mit 81 Ja zu 71 Nein bei 1 Ent-

haltung, den Volksvorschlag abzulehnen.
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641/4  

 
Steuergesetz (StG) 
(Änderung)  

 

 

 
Der Grosse Rat des Kantons Bern, 

 
auf Antrag des Regierungsrates, 

 
beschliesst: 

 

I. 

Das Steuergesetz vom 21. Mai 2000 (StG) wird wie folgt geändert: 

 
Art. 8 1

 Unverändert. 
 

2
 «dem im Kanton Bern» wird ersetzt durch «dem in der Schweiz». 

Erbengemein-
schaften,  
Gesellschaften  
und kollektive 
Kapitalanlagen 

Art. 12 1
 Einkommen und Vermögen von Erbengemeinschaften

werden den einzelnen Erben zugerechnet, Einkommen und Vermögen 
von einfachen Gesellschaften, Kollektiv- und Kommanditgesellschaf-
ten den einzelnen beteiligten Personen.

 

 
2
 Das Einkommen der kollektiven Kapitalanlagen gemäss dem Bun-
desgesetz vom 23. Juni 2006 über die kollektiven Kapitalanlagen (Kol-
lektivanlagengesetz, KAG)

1)
 wird den Anlegern anteilsmässig zu-

gerechnet; davon ausgenommen sind die kollektiven Kapitalanlagen
mit direktem Grundbesitz. 

 Art. 20 1
 Steuerbar sind alle Einkünfte aus privatrechtlichem oder

öffentlich-rechtlichem Arbeitsverhältnis einschliesslich der Neben-
einkünfte wie Entschädigungen für Sonderleistungen, Provisionen,
Zulagen, Gratifikationen, Trinkgelder, Tantiemen, Lidlöhne und andere
geldwerte Vorteile. 

 2
 Unverändert. 

 Art. 24 1
 Steuerbar sind die Erträge aus beweglichem Vermögen,

insbesondere 
 a bis d unverändert.

 

 e Einkünfte aus Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen, soweit die
Gesamterträge die Erträge aus direktem Grundbesitz übersteigen;

 

 f unverändert.
 

 
2
 Unverändert.

 

 
1)
 SR 951.31 
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Besondere Fälle 

 

Art. 24a (neu) 1
 Als Ertrag aus beweglichem Vermögen im Sinne

von Artikel 24 Absatz 1 Buchstabe c gilt auch
 

 a der Erlös aus dem Verkauf einer Beteiligung von mindestens
20 Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft
oder Genossenschaft aus dem Privatvermögen in das Geschäfts-
vermögen einer anderen natürlichen oder einer juristischen Person, 
soweit innert fünf Jahren nach dem Verkauf, unter Mitwirkung des
Verkäufers, nicht betriebsnotwendige Substanz ausgeschüttet wird,
die zum Zeitpunkt des Verkaufs bereits vorhanden und handels-
rechtlich ausschüttungsfähig war; dies gilt sinngemäss auch, wenn 
innert fünf Jahren mehrere Beteiligte eine solche Beteiligung ge-
meinsam verkaufen oder Beteiligungen von insgesamt mindestens 
20 Prozent verkauft werden; ausgeschüttete Substanz wird beim
Verkäufer gegebenenfalls im Verfahren nach den Artikeln 206 bis 
208 nachträglich besteuert;

 

 b der Erlös aus der Übertragung einer Beteiligung von mindestens
fünf Prozent am Grund- oder Stammkapital einer Kapitalgesellschaft
oder Genossenschaft aus dem Privatvermögen in das Geschäfts-
vermögen einer Personenunternehmung oder einer juristischen
Person, an welcher der Veräusserer oder Einbringer nach der Über-
tragung zu mindestens 50 Prozent am Kapital beteiligt ist, soweit die
gesamthaft erhaltene Gegenleistung den Nennwert der übertrage-
nen Beteiligung übersteigt; dies gilt sinngemäss auch, wenn mehre-
re Beteiligte die Übertragung gemeinsam vornehmen.

 

 
2
 Mitwirkung im Sinne von Absatz 1 Buchstabe a liegt vor, wenn der 
Verkäufer weiss oder wissen muss, dass der Gesellschaft zwecks Fi-
nanzierung des Kaufpreises Mittel entnommen und nicht wieder zuge-
führt werden. 

 Art. 28 Steuerbar sind auch
 

 a alle anderen Einkünfte, die an die Stelle des Einkommens aus Er-
werbstätigkeit treten,

 

 b einmalige oder wiederkehrende Zahlungen bei Tod sowie für blei-
bende körperliche oder gesundheitliche Nachteile, soweit sie nicht
als Kostenersatz ausgerichtet werden,

 

 c Entschädigungen für die Aufgabe oder Nichtausübung einer Tätig-
keit, 

 d Entschädigungen für die Nichtausübung eines Rechtes, 
 e Einkünfte aus Lotterien und lotterieähnlichen Veranstaltungen, 
 f Unterhaltsbeiträge, die eine steuerpflichtige Person bei Scheidung,

gerichtlicher oder tatsächlicher Trennung für sich erhält, sowie Un-
terhaltsbeiträge, die ein Elternteil für die unter seiner Obhut ste-
henden Kinder erhält, 
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 g Kostgelder für die im Haushalt einer steuerpflichtigen Person le-
benden betagten Angehörigen und Pflegeentschädigungen von sol-
chen Angehörigen, soweit sie einen durch den Regierungsrat fest-
gesetzten Freibetrag übersteigen. 

 Art. 38 1
 Von den Einkünften werden abgezogen

 

 a bis f unverändert,
 

 g für Beiträge an Krankenkassen, Unfall- und Invalidenversicherung, 
für die private Alters- und Hinterbliebenenvorsorge, Lebensversi-
cherung und dergleichen sowie für Zinsen auf Sparkapitalien

 

 1. «4400 Franken» wird ersetzt durch «4600 Franken», 
 2. «2200 Franken» wird ersetzt durch «2300 Franken», 
 3. «6600 Franken» wird ersetzt durch «6800 Franken» und «3300

Franken wird ersetzt durch «3400 Franken», 
 4. «600 Franken» wird ersetzt durch «700 Franken». 
 h aufgehoben, 
 i unverändert, 
 k aufgehoben, 
 l «1500 Franken» wird ersetzt durch «3000 Franken», 
 m «5000» Franken wird ersetzt durch «5100 Franken». 
 

2
 «8800 Franken» wird ersetzt durch «9000 Franken». 

Weitere  

allgemeine  

Abzüge 

Art. 38a (neu) Von den Einkünften werden ausserdem abgezogen 
a die freiwilligen Leistungen von Geld und anderen Vermögenswer-

ten an juristische Personen mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick 
auf öffentliche oder auf ausschliesslich gemeinnützige Zwecke von
der Steuerpflicht befreit sind, wenn die Zuwendungen im Steuer-
jahr 100 Franken erreichen, soweit sie insgesamt 20 Prozent der
um die Aufwendungen (Art. 31 bis 38) verminderten Einkünfte
nicht übersteigen; ebenso abzugsfähig sind freiwillige Leistungen
an Bund, Kanton, Gemeinden und deren Anstalten (Art. 83 Abs. 1 
Bst. a bis d); 

b die Krankheits- und Unfallkosten der steuerpflichtigen Person und
der von ihr unterhaltenen Personen, soweit die steuerpflichtige
Person die Kosten selber trägt und diese fünf Prozent der um die 
Aufwendungen (Art. 31 bis 38) verminderten Einkünfte überstei-
gen. 

 Art. 40 1
 «4900 Franken» wird jeweils ersetzt durch «5000 Franken».

 

  2
 «2200 Franken» wird ersetzt durch «2300 Franken». 

 3
 Für Kinder können abgezogen werden 

 

 a «4400 Franken» wird ersetzt durch «6000 Franken»,
 

 b «4400 Franken» wird ersetzt durch «6000 Franken», 
 c unverändert. 
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4
 Unverändert. 

 5
 «4400 Franken» wird ersetzt durch «4500 Franken».

 

 6 und 7 
Unverändert.

 

 

Art. 42 1
 Für Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter 

Ehe leben, sowie für verwitwete, gerichtlich oder tatsächlich getrennt 
lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern 
oder unterstützungsbedürftigen Personen im gleichen Haushalt zu-
sammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, beträgt 
die Einkommenssteuer:

 

Einfache Steuer 
Prozent 

zu versteuerndes Einkommen 
Franken 

1,55 für die ersten   3 000 
1,65 für die weiteren   3 000 
2,90 für die weiteren   9 000 
3,75 für die weiteren  14 900 
3,90 für die weiteren  24 800 
4,40 für die weiteren  24 800 
4,90 für die weiteren  24 800 
5,25 für die weiteren  24 800 
5,50 für die weiteren  24 800 
5,65 für die weiteren  24 800 
5,80 für die weiteren  34 700 
6,00 für die weiteren  86 600 
6,10 für jedes weitere Einkommen  
2 

Die Einkommenssteuer beträgt für die übrigen Steuerpflichtigen: 

Einfache Steuer 
Prozent 

zu versteuerndes Einkommen 
Franken 

1,95 für die ersten   3 000 
2,90 für die weiteren   3 000 
3,65 für die weiteren   9 000 
4,25 für die weiteren  14 900 
4,55 für die weiteren  24 800 
5,15 für die weiteren  24 800 
5,55 für die weiteren  24 800 
5,80 für die weiteren  24 800 
5,90 für die weiteren  34 700 
6,00 für die weiteren  86 200 
6,10 für jedes weitere Einkommen  
 

 

3
 Für Einkünfte aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder Ge-
nossenschaften mit Sitz in der Schweiz wird der für das steuerbare
Gesamteinkommen massgebliche Steuersatz um 50 Prozent reduziert, 
sofern die Beteiligungsquote mindestens zehn Prozent oder der Ver-
kehrswert der Beteiligung mindestens zwei Millionen Franken beträgt. 
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 Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 

 Art. 44 1
 Unverändert. 

 
2
 Für Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe
leben, sowie für verwitwete, gerichtlich oder tatsächlich getrennt le-
bende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern oder
unterstützungsbedürftigen Personen im gleichen Haushalt zusammen-
leben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, beträgt die ein-
fache Steuer: 

 Einfache Steuer 
Prozent 

zu versteuernde Kapitalleistung 
Franken 

 0,8 für die ersten  52 500 
 1,15 für die weiteren  52 500 
 1,45 für die weiteren 105 000 
 1,60 für die weiteren 105 000 
 1,85 für die weiteren 210 000 
 2,25 für die weiteren 315 000 
 2,40 für die weiteren 525 000 

2,50 für jedes weitere Einkommen 

 
3 bis 6 

Unverändert. 

 Art. 46 1 und 2 
Unverändert.

 

 
3
 Bei Anteilen an kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz 
ist die Wertdifferenz zwischen den Gesamtaktiven der kollektiven Kapi-
talanlage und deren direktem Grundbesitz steuerbar. 

 Art. 49 1
 Für Wertpapiere des Privatvermögens mit einer regel-

mässigen Kursnotierung gilt der Schlusskurs des letzten Börsen-
handelstages im Dezember als Verkehrswert.

 

 
2 und 3

 Unverändert. 
 
Art. 50 «Rückkaufswert» wird ersetzt durch «Steuerwert». 
 

 Art. 51 1
 Als Wert des beweglichen Geschäftsvermögens gelten die

für die Einkommenssteuer massgeblichen Buchwerte. Für Wertschrif-
ten gilt Artikel 49 sinngemäss. 

 
2 bis 4

 Unverändert. 

 Art. 57 Ist der amtliche Wert überbauter Grundstücke oder Grund-
stücksteile tiefer als derjenige des unüberbauten Bodens, gilt Letzterer 
als amtlicher Wert. 
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 Art. 65 1
 Die Vermögenssteuer für ein Jahr beträgt: 

 Einfache Steuer 
Promille 

zu versteuerndes Vermögen 
Franken 

 0,00 für die ersten    20 000 
 0,45 für die weiteren    40 000 
 0,60 für die weiteren    40 000 
 0,70 für die weiteren   100 000 
 0,80 für die weiteren   100 000 
 0,89 für die weiteren   200 000 
 1,05 für die weiteren   400 000 
 1,10 für die weiteren 1 100 000 
 1,00 für jedes weitere Vermögen  

 2
 Für Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften
mit Sitz in der Schweiz wird der  für  das  steuerbare  Gesamtvermögen

 

 massgebliche Steuersatz um 20 Prozent reduziert, sofern die Beteili-
gungsquote mindestens zehn Prozent oder der Verkehrswert der Be-
teiligung mindestens zwei Millionen Franken beträgt.  
3
 Die Vermögenssteuer wird nicht erhoben, wenn das satzbestim-

mende Vermögen kleiner ist als 94 000 Franken. 

Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4. 

 Art. 66 1
 Für steuerpflichtige Personen, deren Vermögenssteuer

(Kantons- und Gemeindesteuern) 30 Prozent des Vermögensertrags
übersteigt, ermässigt sich die Vermögenssteuer auf diesen Betrag,
höchstens jedoch auf 2,2 Promille des steuerbaren Vermögens. 

 2
 
bis

 
4
 Unverändert. 

 Art. 75 1
 Unverändert. 

 
2
 Den übrigen juristischen Personen gleichgestellt sind die kollektiven
Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz nach Artikel 58 KAG. Die
Investmentgesellschaften mit festem Kapital nach Artikel 110 KAG
werden wie Kapitalgesellschaften besteuert. 

 
3
 Unverändert.

 

 Art. 80 1
 Unverändert.

 

 
2
 «dem im Kanton Bern» wird ersetzt durch «dem in der Schweiz». 

 Art. 83 1
 Von der Steuerpflicht sind befreit

 

 a bis m unverändert, 

 
n die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz, sofern deren

Anleger ausschliesslich steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen
Vorsorge nach Buchstabe e oder steuerbefreite inländische Sozial-
versicherungs- und Ausgleichskassen nach Buchstabe f sind. 

 
2
 Unverändert. 
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 Art. 90 Zum geschäftsmässig begründeten Aufwand gehören auch
 

 a und b unverändert, 
 c die freiwilligen Leistungen von Geld und anderen Vermögens-

werten bis zu 20 Prozent des Reingewinns an juristische Personen
mit Sitz in der Schweiz, die im Hinblick auf öffentliche oder auf aus- 

  schliesslich gemeinnützige Zwecke von der Steuerpflicht befreit
sind; ebenso abzugsfähig sind freiwillige Leistungen an Bund, Kan-
ton, Gemeinden und deren Anstalten (Art. 83 Abs. 1 Bst. a bis d), 

 d und e unverändert. 

Gewinne von 
Vereinen,  
Stiftungen und 
kollektiven  
Kapitalanlagen 

Art. 94 1 bis 3 
Unverändert 

4
 Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz unterliegen
der Gewinnsteuer für den Ertrag aus direktem Grundbesitz. 

 Art. 97 1
 «die Kapitalgewinne auf diesen Beteiligungen, die Erlöse

aus dazugehörigen Bezugsrechten sowie die Aufwertungsgewinne»
wird ersetzt durch «die Kapitalgewinne auf diesen Beteiligungen und
die Erlöse aus dazugehörigen Bezugsrechten». 

 
2 und 3  

Unverändert. 

 
4
 Kapitalgewinne werden bei der Berechnung der Ermässigung nur
berücksichtigt, 
a soweit der Erlös die Gestehungskosten übersteigt,

 

b unverändert.
 

 
5 und 6 

Unverändert. 

 Art. 98 1 und 2 
Unverändert.

 

 
3
 «Kapital- und Aufwertungsgewinnen» wird ersetzt durch «Kapital-
gewinnen».

 

 
4
 Unverändert.

 

 
5
 Auf Gesellschaften, die bisher zum Tarif nach Artikel 95 besteuert
worden sind und neu die Voraussetzungen für eine Besteuerung nach
der vorliegenden Bestimmung erfüllen, findet Artikel 88 Absatz 5 sinn-
gemäss Anwendung.

 

 Art. 99 1 und 2 
Unverändert.

 

 
3
 Artikel 75 Absatz 3 und Artikel 98 Absätze 2 bis 5 sind sinngemäss
anwendbar.

 

Kollektive  
Kapitalanlagen 

Art. 101 Die Gewinnsteuer der kollektiven Kapitalanlagen mit di-
rektem Grundbesitz wird nach dem Tarif für Kapitalgesellschaften und
Genossenschaften berechnet.

 

 Art. 105 1
 Unverändert.

 

 
2
 Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz unterliegen
der Kapitalsteuer nach Absatz 1 für den direkten Grundbesitz.
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3
 Unverändert.

 

 
Vereinfachtes 
Abrechnungs-
verfahren  

Art. 115a (neu) 1
 Für kleine Arbeitsentgelte aus unselbstständiger

Erwerbstätigkeit ist die Steuer ohne Berücksichtigung der übrigen
Einkünfte, allfälliger Berufskosten und Sozialabzüge zu einem festen 
Satz von 4,5 Prozent an der Quelle zu erheben. Voraussetzung ist, dass
der Arbeitgeber die Steuer im Rahmen des vereinfachten Abrech-
nungsverfahrens nach den Artikeln 2 und 3 des Bundesgesetzes vom
17. Juni 2005 über Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit 
(Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit, BGSA)

 1)
 entrichtet.

 

 
2
 Damit sind die Einkommenssteuern von Kanton und Gemeinde
abgegolten. Diese Einkünfte werden im ordentlichen Veranlagungs-
verfahren für die Satzbestimmung nicht berücksichtigt.

 

 Art. 116 «112 und 114» wird ersetzt durch «112 bis 114»
 

 Art. 117 1
 Unverändert.

 

 
2
 Die Steuer beträgt zehn Prozent der Tageseinkünfte. 

 

 3 und 4 
Unverändert.

 

 
Art. 124 Die für an der Quelle besteuerte Personen im Sinne der
Artikel 117 bis 121 abgelieferten Steuern werden zwischen dem Kan-
ton und der anspruchsberechtigten Gemeinde im Verhältnis zwei zu
eins geteilt.

 

 Art. 125 Der Regierungsrat erlässt die erforderlichen Ausführungs-
bestimmungen. Insbesondere bestimmt er

 

 a bis d unverändert,
 

 e die nähere Umschreibung der kleinen Arbeitsentgelte, das Abrech-
nungsverfahren, die Minimalbeträge für den Quellensteuerabzug,
die Verteilung der abgelieferten Steuern zwischen Kanton, Ge-
meinden und Kirchgemeinden sowie das Vorgehen bei inter-
kantonalen Verhältnissen (Art. 115a),

 

 Der bisherige Buchstabe e wird zu Buchstaben f.
 

 Art. 126 1 und 2
 Unverändert. 

 
3
 Die allgemeinen Regelungen zur Steuerpflicht bei der Einkommens-
und Vermögenssteuer gelten für die Grundstückgewinnsteuer sinn-
gemäss. 
 
Art. 132 1

 Die Besteuerung des Grundstückgewinns wird aufge-
schoben bei 

 
1)
 SR 822.41 
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a vollständiger oder teilweiser Veräusserung eines land- oder forst-
wirtschaftlich bewirtschafteten Grundstückes, soweit der Erlös in-
nert angemessener Frist zum Erwerb eines selbstbewirtschafteten 
Ersatzgrundstücks oder für wertvermehrende Aufwendungen an ei-
genen, land- oder forstwirtschaftlich selbstbewirtschafteten Grund-
stücken in der Schweiz verwendet wird, wobei Artikel 23 Absatz 2 
und Artikel 89 Absatz 2 sinngemäss gelten, 

b unverändert.
 

 
2
 Unverändert. 

 Art. 133 1
 Die Besteuerung des Grundstückgewinns wird aufge-

schoben bei 
a vollständiger oder teilweiser Veräusserung eines Grundstücks, das

zum Anlagevermögen gehört, soweit der Erlös innert angemes- 
 sener Frist zum Erwerb eines in der Schweiz liegenden Ersatz-

grundstücks verwendet wird, das betriebsnotwendiges Anlagever-
mögen (Art. 23 Abs. 3 und Art. 89 Abs. 3) darstellt, wobei Artikel 23
Absatz 2 und Artikel 89 Absatz 2 sinngemäss gelten, 

b Umstrukturierungen von Personenunternehmungen (Art. 22) und
von juristischen Personen (Art. 88), wobei Artikel 22 Absatz 2 und
Artikel 88 Absätze 2 und 4 sinngemäss gelten, 

c unverändert. 

 
2
 Unverändert. 

 Art. 142 1
 Als Aufwendungen gelten die von der steuerpflichtigen

Person selbst getragenen Ausgaben, die mit dem Erwerb oder der
Veräusserung untrennbar verbunden sind oder die zur Verbesserung
oder Wertvermehrung des veräusserten Vermögensbestandteils bei-
getragen haben. 

 
2
 Unverändert. 

 
3
 Nicht als Aufwendungen gelten insbesondere 
a Ausgaben für den ordentlichen Unterhalt und die Verwaltung, 
b Ausgleichszahlungen infolge Erbteilung oder Erbvorbezug, 
c entrichtete Erbschafts- oder Schenkungssteuern. 
 

 Art. 146 Die einfache Steuer für Grundstückgewinne berechnet
sich nach den folgenden Einheitsansätzen: 

 Einheitsansatz 
Prozent 

Zu versteuernder Gewinn 
Franken 

 1,44 für die ersten   2 600 
 2,40 für die weiteren   2 600 
 4,08 für die weiteren   7 700 
 4,92 für die weiteren  12 600 
 6,41 für die weiteren  25 300 
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 Einheitsansatz 
Prozent 

Zu versteuernder Gewinn 
Franken 

 7,26 für die weiteren  75 800 
 7,81 für die weiteren 189 600 
 8,10 für die weiteren Gewinne 

 Art. 147 1
 Beträgt die Besitzesdauer nach Artikel 144 weniger als

fünf Jahre, so erhöht sich die Steuer bei einer Besitzesdauer
 

 von weniger als 1 Jahr um     70 Prozent 
 

 von 1 bis weniger als 2 Jahren um    50 Prozent
 

 von 2 bis weniger als 3 Jahren um    35 Prozent
 

 von 3 bis weniger als 4 Jahren um    20 Prozent
 

 von 4 bis weniger als 5 Jahren um    10 Prozent 

 
2
 Unverändert. 

 Art. 149 1 und 2 
Unverändert. 

 
3
 Sie betreibt in Zusammenarbeit mit den Gemeinden die Steuer-
register für natürliche und juristische Personen. Darin sind insbeson-
dere Angaben über die Steuerpflicht, die Versichertennummer nach
Artikel 50c des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Al-
ters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG)

 1)
, den Zivilstand und die 

Zugehörigkeit zu einer Landeskirche enthalten. 

 Art. 168 1
 Gegenüber der steuerpflichtigen Person sind zur Aus-

stellung schriftlicher Bescheinigungen verpflichtet 
a und b unverändert, 
c Versicherer über den Steuerwert von Versicherungen und über die

aus dem Versicherungsverhältnis ausbezahlten oder geschuldeten 
Leistungen, 

d und e unverändert. 

 
2
 Unverändert. 

Kollektive  
Kapitalanlagen 

Art. 173 Die kollektiven Kapitalanlagen mit direktem Grundbesitz 
müssen den Veranlagungsbehörden für jede Steuerperiode eine Be-
scheinigung über alle Verhältnisse einreichen, die für die Besteuerung
des direkten Grundbesitzes und dessen Erträge massgeblich sind.

 

 Art. 176 1
 Der Regierungsrat regelt die Voraussetzungen zur Einrei-

chung einer Kurzdeklaration des mutmasslichen Grundstückgewinnes
bei Anmeldung von Veräusserungsgeschäften beim Grundbuchamt. 
2
 Unverändert. 

 

 
1)
 SR 831.10 
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3
 Die Handänderungsmeldung umfasst die im Grundbuch und den
Belegen ersichtlichen Daten wie Personalien, Grundstückbeschreibun-
gen, Veräusserungsdaten und die früheren Erwerbsdaten sowie die 
allenfalls einzureichende Kurzdeklaration. 

 Art. 178 1 und 2 
Unverändert.

 

 
3
 Die Veranlagung wird auf Antrag der steuerpflichtigen Person oder
von Amtes wegen ergänzt, wenn

 

a bis d unverändert,
 

e die Veranlagungen anderer steuerpflichtiger Personen für den auf 
dem gleichen Objekt realisierten Gewinn abgeändert werden.

 

 
4
 Unverändert. 

 Art. 186 1 und 2 
Unverändert. 

 
3
 Schuldnerinnen oder Schuldner der steuerbaren Leistung erhalten
für ihre Mitwirkung eine Bezugsprovision der rechtzeitig abgerech-
neten und abgelieferten Beträge. Der Regierungsrat bestimmt die
Höhe der Bezugsprovision. 

Pflichten im  
vereinfachten 
Abrechnungs-
verfahren 

Art. 186a (neu) 1 
Im vereinfachten Abrechnungsverfahren gemäss

Artikel 115a ist die Arbeitgeberin oder der Arbeitgeber verpflichtet, 
a bei Fälligkeit von Geldleistungen die geschuldete Steuer zurück-

zubehalten und bei anderen Leistungen (namentlich Natural-
leistungen und Trinkgelder) die geschuldete Steuer von Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern einzufordern, 

b die Steuern periodisch der zuständigen AHV-Ausgleichskasse ab-
zuliefern und mit ihr darüber fristgerecht abzurechnen. 

 
2
 Der Steuerabzug ist auch dann vorzunehmen, wenn Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer in einem anderen Kanton Wohnsitz oder
Aufenthalt haben.  

 
3
 Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haften für die Entrichtung der
Steuer. 

 
4
 Die zuständige AHV-Ausgleichskasse stellt den Steuerpflichtigen
eine Aufstellung oder Bestätigung über den Steuerabzug aus. Sie
überweist die einkassierten Steuerzahlungen der kantonalen Steuer-
verwaltung. 

 
5
 Die AHV-Ausgleichskasse erhält eine Bezugsprovision, deren Höhe 
vom Regierungsrat festgelegt wird. 

 Art. 215 Der Regierungsrat regelt das Weitere zum Verfahren, ins-
besondere 
a bis f unverändert, 
g die Höhe der Bezugsprovision (Art. 186), 

 Der bisherige Buchstabe g wird zu Buchstaben h. 
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 Art. 225 1 
Verfahren wegen Steuerhinterziehung, Verletzung von

Verfahrenspflichten und Übertretungen im Inventarverfahren werden
in der Regel gemeinsam mit einem Veranlagungs-, Nachsteuer- oder 
Rechtsmittelverfahren nach Massgabe dieses Gesetzes durchgeführt. 

 
2
 Unverändert. 

 
3 und 4

 Aufgehoben. 

 Art. 226 1 
Die Einleitung des Verfahrens wird der steuerpflichtigen

Person schriftlich mitgeteilt. 

 
2
 Unverändert. 

 Art. 228 Aufgehoben. 

 Art. 233 1 und 2
 Unverändert. 

 
3
 Die den Ehegatten im Jahr der Scheidung oder Trennung gemein-
sam in Rechnung gestellten und bezahlten Beträge werden ent-
sprechend der Haftungsquote nach Artikel 15 Absatz 2 auf die Ehe-
gatten aufgeteilt, wenn diese nicht gemeinsam rechtzeitig einen ande-
ren Antrag stellen. 

 
4
 Die Festsetzung des Anteils richtet sich nach den aktuellsten vor-
handenen Daten der gemeinsamen Veranlagung.  

 
5
 Der Anteil jedes Ehegatten wird durch Verfügung festgesetzt und
den beiden Ehegatten je separat eröffnet. Ist die zugrunde liegende 
Veranlagung rechtskräftig, kann im Rechtsmittelverfahren nur die
unrichtige Zuweisung der Faktoren geltend gemacht werden. Andern-
falls kann auch die Unrichtigkeit der Faktoren geltend gemacht wer-
den. 

 
Art. 237 1 und 2 

Unverändert.
 

 
3
 Der Regierungsrat kann die Möglichkeit von Vorauszahlungen vor-
sehen und deren Verzinsung festlegen.

 

 Art. 239 1 bis 4 
Unverändert.

 

 
5
 Es besteht kein Rechtsanspruch auf Gewährung von Zahlungs-
erleichterungen. Der Rechtsmittelweg ist ausgeschlossen.

 

 Art. 240 1 und 2 
Unverändert.

 

 
3
 Für den Erlass von Kantonssteuern ist zuständig: 
a der Regierungsrat, sofern der Erlass eines Kantonssteuerbetrages 

von mehr als 50 000 Franken beantragt wird, ausgenommen bei
aussergerichtlichen Nachlassverträgen und bei Überschuldung, 

b unverändert. 
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4
 Unverändert. 

 
5
 Sind die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt, so hat die steuer-
pflichtige Person Anspruch auf Steuererlass. Die Gewährung des
Steuererlasses kann an Bedingungen wie Abzahlungen oder die Leis-
tung von Sicherheiten geknüpft werden. 

 
6
 Unverändert. 

 
7
 Gegen Erlassentscheide kann Rekurs an die Steuerrekurskom-
mission erhoben werden. 

 Art. 241 1 und 2 
Unverändert.

 

 
3
 Die Eigentümerin oder der Eigentümer des pfandbelasteten Grund-
stücks kann verlangen, dass sowohl Bestand und Umfang des Pfand-
rechts als auch die geschuldete Steuer durch eine anfechtbare Verfü-
gung festgesetzt werden.

 

 Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden zu Absätzen 4 und 5.
 

Anspruch und 
Verrechnung 

Art. 244 1 bis 4 
Unverändert.

 

5
 Steuerrückerstattungen können auch durch Verrechnung erfolgen.

 

 Art. 245 1 
Leben Ehegatten in tatsächlich und rechtlich ungetrenn-

ter Ehe, kann die Rückerstattung an jeden der Ehegatten erfolgen. 

 
2
 Leben Ehegatten nicht mehr in tatsächlich und rechtlich unge-
trennter Ehe, erfolgt die Rückerstattung hälftig an jeden Ehegatten,
wenn diese nicht gemeinsam rechtzeitig einen anderen Antrag stellen. 

 
3
 Aufgehoben. 

 Art. 253 1 
Besitzt eine steuerpflichtige Person unbewegliches Privat-

vermögen in einer anderen als der nach Artikel 165 zuständigen Ge-
meinde, so werden die Steuern grundsätzlich nach den bundes-
rechtlichen Regeln über die Vermeidung der Doppelbesteuerung unter
den Gemeinden aufgeteilt. 

 
2
 Unverändert. 

b Geschäfts-
betriebe, unbeweg-
liches Geschäfts-
vermögen und 
Betriebsstätten 

Art. 254 1 
Besitzt die steuerpflichtige Person Geschäftsbetriebe,

unbewegliches Geschäftsvermögen, Betriebsstätten oder Anteile da-
ran in einer anderen bernischen Gemeinde als der Wohnsitz- bzw. 
Sitzgemeinde, so werden die Gemeindesteuern grundsätzlich nach
den bundesrechtlichen Regeln über die Vermeidung der Doppel-
besteuerung auf die beteiligten Gemeinden aufgeteilt. 

 
2 und 3 

Unverändert. 

 Art. 256 1 
Unverändert. 
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2
 «Rohgewinne» wird ersetzt durch «Reingewinne». 

 
3
 Unverändert.

 

 Art. 259 1 
Steuerpflichtig sind die natürlichen und juristischen Per-

sonen, die am Ende des Kalenderjahres als Eigentümerinnen oder
Eigentümer im Grundbuch eingetragen sind.

 

 
2 bis 5  

Unverändert.
 

 Art. 261 1 und 2 
Unverändert.

 

 
3
 Aufgehoben. 

 Art. 270 1 
Ein gesetzliches Grundpfandrecht im Sinne von Arti-

kel 241 besteht zugunsten der Gemeinde für 
 a und b unverändert, 
 c die Liegenschaftssteuer, wobei das gesetzliche Pfandrecht erlischt, 

wenn es nicht innert zwölf Monaten nach Rechnungsstellung im
Grundbuch eingetragen wird. 

 
2
 Unverändert. 

 II. 

 Das Gesetz vom 23. November 1999 über die Erbschafts- und Schen-
kungssteuer (ESchG)

 1)
 wird wie folgt geändert:

 

 Art. 4 1 
Unverändert.

 

 
2
 Stirbt die steuerpflichtige Person, so treten ihre Erben im Sinne von
Artikel 14 des Steuergesetzes vom 21. Mai 2000 (StG)

 2)
 in deren Rechte 

und Pflichten ein.
 

 Art. 6 1 
«Artikel 83 des Steuergesetzes vom 21. Mai 2000» wird 

ersetzt durch «Artikel 83 StG».
 

 
2
 Unverändert.

 

 Art. 16 1 
Die steuerpflichtige Person ist berechtigt, vom Wert der

Zuwendungen abzuziehen
 

 a bis i unverändert,
 

 k «50 Prozent» wird ersetzt durch «100 Prozent».
 

 
2
 Unverändert.

 

 
Art. 21 1 

«50 Prozent» wird ersetzt durch «100 Prozent».
 

 
2 und 3

 Unverändert.
 

 
1)
 BSG 662.1 

2)
 BSG 661.11 
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 Art. 22 1 
«besteuerten Übergang» wird ersetzt durch «Übergang».

 

 
2
 «besteuerten Übergang» wird ersetzt durch «Übergang».

 

 

III. 
 

Übergangsbestimmungen 
 

1. Im Steuerjahr 2008 gelten die Artikel 38, 40, 42, 65, 66 und 146 des
Steuergesetzes in der folgenden Fassung: 

 

Art. 38 1 
Von den Einkünften werden abgezogen  

 a die privaten Schuldzinsen im Umfang der nach den Artikeln 24 und
25 steuerbaren Vermögenserträge und weiterer 50 000 Franken.
Nicht abzugsfähig sind Schuldzinsen für Darlehen, die eine Kapi-
talgesellschaft einer an ihrem Kapital massgeblich beteiligten oder 
ihr sonst wie nahe stehenden natürlichen Person zu Bedingungen 

  gewährt, die erheblich von den im Geschäftsverkehr unter Dritten 
 üblichen Bedingungen abweichen, 
 
 

 
 
 

 

 

b die dauernden Lasten sowie 40 Prozent der bezahlten Leibrenten, 
c die Unterhaltsbeiträge an den geschiedenen, gerichtlich oder

tatsächlich getrennt lebenden Ehegatten sowie die Unterhaltsbei-
träge an einen getrennt lebenden Elternteil für die unter dessen
Obhut stehenden Kinder, 

d die im Rahmen der Bundesgesetzgebung geleisteten periodischen 
und einmaligen Beiträge zum Erwerb von Ansprüchen aus der Al-
ters-, Hinterbliebenen- und Invalidenversicherung und aus Einrich-
tungen der beruflichen Vorsorge, 

e Einlagen, Prämien und Beiträge zum Erwerb von vertraglichen
Ansprüchen aus anerkannten Formen der gebundenen Selbstvor-
sorge bis zu den nach Bundesrecht zulässigen Beträgen, 

f die Prämien und Beiträge für die Erwerbsersatzordnung, die Ar-
beitslosenversicherung und die obligatorische Unfallversicherung, 

g für Beiträge an Krankenkassen, Unfall- und Invalidenversicherung, 
für die private Alters- und Hinterbliebenenvorsorge, Lebensversi-
cherung und dergleichen, sowie für Zinsen auf Sparkapitalien  

 1. für Verheiratete in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe 
zusammen 4400 Franken, 

 2. für die übrigen steuerpflichtigen Personen 2200 Franken, 
 3. für Steuerpflichtige, die keine Beiträge an Einrichtungen der

beruflichen Vorsorge oder an anerkannte Formen der gebun-
denen Selbstvorsorge abziehen, erhöht sich der Abzug für Ver-
heiratete auf höchstens 6600 Franken und für die übrigen steu-
erpflichtigen Personen auf höchstens 3300 Franken, 

 4. für jedes Kind, für das ein Kinderabzug zulässig ist, können 600
Franken abgezogen werden. 

h aufgehoben, 
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 i die behinderungsbedingten Kosten der steuerpflichtigen Person 
und der von ihr unterhaltenen Personen mit Behinderungen im
Sinne des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 über die Be-
seitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderun-
gen (Behindertengleichstellungsgesetz, BehiG

1)
, soweit die steuer-

pflichtige Person die Kosten selber trägt, 
 k aufgehoben, 

l die nachgewiesenen Mehrkosten bis höchstens 1500 Franken für
die Drittbetreuung von im gleichen Haushalt lebenden Kindern un-
ter 15 Jahren, für die ein  Kinderabzug  nach  Art. 40  Abs. 3  zulässig 

  ist. Der Abzug ist bei verheirateten Steuerpflichtigen zulässig,
wenn beide erwerbstätig oder dauernd erwerbsunfähig sind oder
wenn die nicht erwerbstätige Person dauernd erwerbsunfähig ist. 
Bei alleinstehenden Personen ist der Abzug zulässig bei Erwerbs-
tätigkeit oder bei dauernder Erwerbsunfähigkeit, 

m Mitgliederbeiträge und nachgewiesene Zuwendungen bis höchs-
tens 5000 Franken an die im Kanton oder in bernischen Gemein-
den tätigen politischen Parteien. 

 2
 Bei rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe können vom Er-
werbseinkommen beider Ehegatten zwei Prozent, jedoch höchstens
8800 Franken, abgezogen werden,  
a wenn beide Ehegatten unabhängig voneinander erwerbstätig

sind; dieser Abzug darf unter Berücksichtigung der Gewinnungs-
kosten (Art. 31–35) und der Abzüge gemäss Absatz 1 Buchstaben 
d bis f nicht mehr als das kleinere Erwerbseinkommen betragen; 

b wenn ein Ehegatte regelmässig und in beträchtlichem Masse im 
Beruf oder Betrieb des anderen Ehegatten mitarbeitet. 

 

Art. 40 1
 Selbstständig veranlagte, natürliche Personen können von

ihrem Reineinkommen 4900 Franken abziehen. Bei rechtlich und
tatsächlich ungetrennter Ehe können für jeden Ehegatten 4900 Franken 
abgezogen werden. 

 2
 Verwitwete, geschiedene oder ledige Personen sowie Ehegatten, 
die je einen selbstständigen Wohnsitz haben oder getrennt veranlagt
werden, können weitere 2200 Franken abziehen, sofern sie allein, mit
eigenen Kindern oder unterstützungsbedürftigen Personen einen 
selbstständigen Haushalt führen. 

 3
 Für Kinder können abgezogen werden  

a 4400 Franken für jedes minderjährige Kind und für jedes in der
beruflichen Ausbildung stehende Kind, für dessen Unterhalt die
steuerpflichtige Person sorgt, 

b höchstens weitere 4400 Franken pro Kind bei auswärtiger Ausbil-
dung oder für nachgewiesene zusätzliche Ausbildungskosten. Im 

 
1)
  SR 151.3 
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Rahmen dieses Betrags sind die tatsächlichen Mehrkosten zu be-
rücksichtigen, 

c 1200 Franken pro Kind für Alleinstehende (verwitwete, geschiede-
ne oder ledige Personen sowie getrennt veranlagte Ehegatten),
die mit eigenen Kindern, für die der Abzug nach Buchstabe a zu-
lässig ist, einen eigenen Haushalt führen. 

 4
 Die Abzüge gemäss Absatz 3 kann nicht beanspruchen, wer Kinder-
alimente von seinem Einkommen abziehen kann. 

 
5
 Für Leistungen der steuerpflichtigen Person an unterstützungsbe-
dürftige erwerbsunfähige Personen können 4400 Franken abgezogen
werden, wenn die steuerpflichtige Person mindestens in der Höhe des
Abzugs an deren Unterhalt beiträgt. Der gleiche Abzug ist zulässig für 
Leistungen an Nachkommen und die Eltern, die dauernd pflegebe-
dürftig oder die auf Kosten der steuerpflichtigen Person in einer
Anstalt oder an einem Pflegeplatz versorgt sind, sowie für die Mehr-
kosten, die für behinderte Nachkommen entstehen. 

 6
 Selbstständig veranlagte natürliche Personen können 1000 Franken
abziehen, sofern ihr anrechenbares Einkommen 15 000 Franken nicht 
übersteigt. Für jedes Kind, für das der Abzug nach Absatz 3 zulässig
ist, erhöht sich der Abzug um 500 Franken. Pro 2000 Franken Mehr-
einkommen wird der Abzug um 150 Franken vermindert. Das anre-
chenbare Einkommen setzt sich zusammen aus  

 a dem steuerbaren Einkommen ohne den Abzug und 
b zehn Prozent des steuerbaren Vermögens. 

 7
 Bei rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe können 2000 Fran-

ken abgezogen werden, sofern das anrechenbare Einkommen 20 000 
Franken nicht übersteigt. Für jedes Kind, für das der Abzug nach
Absatz 3 zulässig ist, erhöht sich der Abzug um 500 Franken. Pro
2000 Franken Mehreinkommen wird der Abzug um 300 Franken ver-
mindert. Das anrechenbare Einkommen richtet sich nach Absatz 6. 

 

Art. 42 1
 Für Ehegatten, die am Ende des Steuerjahres bzw. am

Ende der Steuerpflicht in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe
leben, beträgt die Einkommenssteuer:  

 Einfache Steuer 
Prozent 

zu versteuerndes Einkommen 
Franken 

 1,55 für die ersten   2 900 
 1,65 für die weiteren   2 900 
 2,90 für die weiteren   8 800 
 3,75 für die weiteren  14 600 
 4,10 für die weiteren  24 300 
 4,65 für die weiteren  24 300 
 5,10 für die weiteren  24 300 
 5,35 für die weiteren  24 300 
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 Einfache Steuer 
Prozent 

zu versteuerndes Einkommen 
Franken 

 5,50 für die weiteren  24 300 
 5,65 für die weiteren  24 300 
 5,80 für die weiteren  34 000 
 6,10 für die weiteren  82 600 
 6,40 für die weiteren 145 800 

6,50 für jedes weitere Einkommen

2 
Die Einkommenssteuer beträgt für die übrigen Steuerpflichtigen:

 

Einfache Steuer 
Prozent 

zu versteuerndes Einkommen 
Franken 

1,95 für die ersten   2 900 
2,90 für die weiteren   2 900 
3,65 für die weiteren   8 800 
4,25 für die weiteren  14 600 
4,65 für die weiteren  24 300 
5,25 für die weiteren  24 300 
5,65 für die weiteren  24 300 
5,85 für die weiteren  24 300 
6,00 für die weiteren  24 300 
6,10 für die weiteren  24 300 
6,20 für die weiteren  34 000 
6,30 für die weiteren  82 600 
6,40 für die weiteren 145 800 
6,50 für jedes weitere Einkommen  

3
 Für Einkünfte aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder Ge-
nossenschaften mit Sitz in der Schweiz wird der für das steuerbare
Gesamteinkommen massgebliche Steuersatz um 50 Prozent reduziert, 
sofern die Beteiligungsquote mindestens zehn Prozent oder der Ver-
kehrswert der Beteiligung mindestens zwei Millionen Franken beträgt. 
4
 Restbeträge unter 100 Franken werden nicht berücksichtigt. 

 
Art. 65 1

 Die Vermögenssteuer für ein Jahr beträgt 

 
Einfache Steuer 
Promille 

zu versteuerndes Vermögen 
Franken 

0,0 für die ersten  17 000 
0,5 für die weiteren  39 000 
0,8 für die weiteren 222 000 
1,0 für die weiteren 260 000 
1,25 für die weiteren 390 000 
1,35 für die weiteren 391 000 
1,55 für jedes weitere Vermögen  
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2
 Die Vermögenssteuer wird nicht erhoben, wenn das steuerbare
Vermögen kleiner ist als 92 000 Franken.  

 
3
 Restbeträge unter 1000 Franken werden nicht berücksichtigt. 

 
Art. 66 1

 Für steuerpflichtige Personen, deren Vermögenssteuer 
(Kantons- und Gemeindesteuern) 25 Prozent des Vermögensertrags
übersteigt, ermässigt sich die Vermögenssteuer auf diesen Betrag, 
höchstens jedoch auf 2,5 Promille des steuerbaren Vermögens. 

 2
 Zum Vermögensertrag im Sinn von Absatz 1 gehören die Einkünfte 
aus beweglichem und aus unbeweglichem Vermögen sowie ein Zins
auf dem steuerbaren Geschäftsvermögen, höchstens im Ausmass der
Einkünfte aus der selbstständigen Erwerbstätigkeit. Der Zinssatz ent-
spricht demjenigen für die Berechnung des AHV-pflichtigen Erwerbs-
einkommens.  

 
3
 Vom Vermögensertrag im Sinn von Absatz 1 werden die Kosten der
Verwaltung des beweglichen Privatvermögens, die Kosten von Grund-
stücksunterhalt und -verwaltung sowie die Schuldzinsen der Bemes-
sungsperiode abgezogen. 

 
4
 Bei Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe
leben, berechnet sich die Höchstbelastung auf der Basis des gesamten
Vermögens und Vermögensertrags. 

 
Art. 146 Die einfache Steuer für Grundstückgewinne berechnet 
sich nach den folgenden Einheitsansätzen: 

 Einheitsansatz 
Prozent 

Zu versteuernder Gewinn 
Franken 

1,44 für die ersten    2 500 
2,40 für die weiteren   2 500 
4,08 für die weiteren    7 500 
4,92 für die weiteren   12 400 
6,41 für die weiteren   24 800 
7,26 für die weiteren   74 300 
7,81 für die weiteren  185 900 
8,10 für die weiteren Gewinne  
 

 
2. Die Kantonssteuer wird im Jahr 2008 wie folgt ermässigt: 

 
Steuerbares Einkommen  
in Franken 

 Ermässigung in Prozent 

 0 bis   5 000 12,0 

 5 100 bis  10 000  9,0 
10 100 bis  15 000  6,0 
15 100 bis  20 000  5,0 
20 100 bis  25 000  3,5 
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Steuerbares Einkommen  
in Franken 

 Ermässigung in Prozent 

25 100 bis  30 000  2,5 
30 100 bis  50 000  2,8 
50 100 bis 200 000  3,0 
Darüber hinaus   3,2 
 

 Inkrafttreten 

 Diese Änderung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft.  

 
Bern, 22. März 2007 Im Namen des Grossen Rates 

Der Präsident: Lüthi 
Der Staatsschreiber: Nuspliger 
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927/2

Grossratsbeschluss
betreffend den Volksvorschlag
«Steuerliche Entlastung für Familien und Mittelstand –
gegen Steuergeschenke für Spitzenverdiener»

Der Grosse Rat des Kantons Bern,

gestützt auf Artikel 59c des Gesetzes vom 5. Mai 1980 über die politi-
schen Rechte (GPR)

1)
,

auf Antrag des Regierungsrates,

beschliesst:

1. Es wird davon Kenntnis genommen, dass der von einem überpar-
teilichen Komitee eingereichte Volksvorschlag mit 11 584 gültigen
Unterschriften zu Stande gekommen ist (Regierungsratsbeschluss
Nr. 1430 vom 29. August 2007).

2. Der Volksvorschlag richtet sich gegen die vom Grossen Rat am
22. März 2007 verabschiedete Teilrevision des Steuergesetzes vom
21. Mai 2000 (StG) und lautet wie folgt.

«Titel und Ingress: Text gemäss Grossratsbeschluss vom 22.3.2007,
publiziert im Amtsblatt des Kantons Bern Nr. 16 vom 18.4.2007.

Ziffer I. Art. 8, 12, 20, 24, 24a, 28, 38, 38a, 44, 46, 49–51, 57, 75, 80, 83,
90, 94, 97–99, 101, 105, 115a, 116, 117, 124–126, 132, 133, 142, 146, 147,
149, 168, 173, 176, 178, 186, 186a, 215, 225, 226, 228, 233, 237, 239–241,
244, 245, 253, 254, 256, 259, 261, 270, Ziffer II. und Ziffer III.: Text ge-
mäss Grossratsbeschluss vom 22.3.2007, publiziert im Amtsblatt des
Kantons Bern Nr. 16 vom 18.4.2007.

Art. 40 1
«4900 Franken» wird jeweils ersetzt durch «5000 Franken».

2
«2200 Franken» wird ersetzt durch «2300 Franken».

3
Für Kinder können abgezogen werden

a «4400 Franken» wird ersetzt durch «6300 Franken»,
b «4400 Franken» wird ersetzt durch «6000 Franken»,
c unverändert.
4

Unverändert.
5

«4400 Franken» wird ersetzt durch «4500 Franken».

1)
BSG 141.1
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6 und 7
Unverändert.

Art. 42 1
Für Ehegatten, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter

Ehe leben, sowie für verwitwete, gerichtlich oder tatsächlich getrennt
lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern
oder unterstützungsbedürftigen Personen im gleichen Haushalt zu-
sammenleben und deren Unterhalt zur Hauptsache bestreiten, beträgt
die Einkommenssteuer:

Einfache Steuer

Prozent

zu versteuerndes Einkommen

Franken

1,55 für die ersten 3 000

1,65 für die weiteren 3 000

2,90 für die weiteren 9 000

3,75 für die weiteren 14 900

3,90 für die weiteren 24 800

4,45 für die weiteren 24 800

4,95 für die weiteren 24 800

5,30 für die weiteren 24 800

5,80 für die weiteren 30 000

5,90 für die weiteren 50 000

6,00 für die weiteren 50 000

6,20 für die weiteren 50 000

6,40 für die weiteren 130 000

6,50 für jedes weitere Einkommen

2
Die Einkommenssteuer beträgt für die übrigen Steuerpflichtigen:

Einfache Steuer

Prozent

Zu versteuerndes Einkommen

Franken

1,95 für die ersten 3 000

2,90 für die weiteren 3 000

3,65 für die weiteren 9 000

4,25 für die weiteren 14 900

4,55 für die weiteren 24 800

5,15 für die weiteren 24 800

5,70 für die weiteren 24 800

5,85 für die weiteren 24 800

6,00 für die weiteren 24 800

6,10 für die weiteren 24 800

6,20 für die weiteren 34 700
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Einfache Steuer

Prozent

zu versteuerndes Einkommen

Franken

6,30 für die weiteren 80 000

6,40 für die weiteren 140 000

6,50 für jedes weitere Einkommen

3
Für Einkünfte aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder

Genossenschaften mit Sitz in der Schweiz wird der für das steuerbare
Gesamteinkommen massgebliche Steuersatz um 50 Prozent reduziert,
sofern die Beteiligungsquote mindestens zehn Prozent oder der Ver-
kehrswert der Beteiligung mindestens zwei Millionen Franken beträgt.

Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4.

Art. 65 1
Die Vermögenssteuer für ein Jahr beträgt:

Einfache Steuer

Promille

zu versteuerndes Vermögen

Franken

0,0 für die ersten 20 000

0,45 für die weiteren 35 000

0,70 für die weiteren 130 000

0,80 für die weiteren 210 000

1,05 für die weiteren 350 000

1,25 für die weiteren 520 000

1,35 für die weiteren 2 191 000

1,40 für die weiteren 2 427 000

1,30 für jedes weitere Vermögen

2
Für Beteiligungen an Kapitalgesellschaften oder Genossenschaften

mit Sitz in der Schweiz wird der für das steuerbare Gesamtvermögen
massgebliche Steuersatz um 20 Prozent reduziert, sofern die Beteili-
gungsquote mindestens zehn Prozent oder der Verkehrswert der Betei-
ligung mindestens zwei Millionen Franken beträgt.
3

Die Vermögenssteuer wird nicht erhoben, wenn das satz-
bestimmende Vermögen kleiner ist als 94 000 Franken.

Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 4.

Art. 66 1
Für steuerpflichtige Personen, deren Vermögenssteuer

(Kantons- und Gemeindesteuern) 30 Prozent des Vermögensertrags
übersteigt, ermässigt sich die Vermögenssteuer auf diesen Betrag,
höchstens jedoch auf 2,4 Promille des steuerbaren Vermögens.
2 bis 4

Unverändert.»
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3. Der Volksvorschlag «Steuerliche Entlastung für Familien und Mit-
telstand – gegen Steuergeschenke für Spitzenverdiener» wird gültig
erklärt.

4. Der Volksvorschlag wird der Volksabstimmung mit der Empfehlung
auf Ablehnung unterbreitet.

Bern, 19. November 2007 Im Namen des Grossen Rates

Der Präsident: Stalder
Der Vizestaatsschreiber: Krähenbühl




